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Landesgesetz über den Schutz und die Entwicklung der Almen und der 

landwirtschaftlichen Kulturflächen in Oberösterreich (Oö. Alm- und 

Kulturflächenschutzgesetz) 
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2. ABSCHNITT 

ALMSCHUTZ UND ALMENTWICKLUNG 

§ 6 

Almbuch 

(1) Die Agrarbehörde hat ein Verzeichnis der Almen (Almbuch) zu führen. 

(2) Im Almbuch sind für jede Alm einzutragen: 

 1. der Name; 

 2. die Gesamtfläche der Alm und die Flächenausmaße der einzelnen Benützungsarten; 

 3. die Eigentumsverhältnisse und allfällige Nutzungsrechte; 

 4. Art und Ausmaß der Bewirtschaftung. 

Für jede Alm ist ein Lageplan in das Almbuch aufzunehmen. 

(3) Der Eigentümer bzw. der Nutzungsberechtigte einer Alm hat der Agrarbehörde auf 

deren Verlangen die für die Führung des Almbuchs erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Richtigstellungen des Almbuchs auf Grund von Bescheiden nach § 4 Abs. 1 und 5 sowie nach 

§ 5 sind von Amts wegen durchzuführen. 

(4) Das Almbuch ist öffentlich. Jedermann kann sich davon Abschriften oder Kopien 

anfertigen oder auf seine Kosten erstellen lassen. 

(4) In das Almbuch können alle Personen Einsicht nehmen. Sie können sich davon an Ort 

und Stelle Abschriften selbst anfertigen oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen 

Möglichkeiten auf ihre Kosten Kopien anfertigen lassen. 

(5) Die Führung des Almbuchs mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung und 

der Datenaustausch zwischen der Agrarbehörde und der Landwirtschaftskammer für 

Oberösterreich ist zulässig. 
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3. ABSCHNITT 

NEUAUFFORSTUNG 

§ 10 

Zulässigkeit der Neuaufforstung 

(1) Neuaufforstungen sind nur zulässig, wenn 

 1. die dafür vorgesehene Grundfläche im Flächenwidmungsplan der Gemeinde als 

Grünlandsonderwidmung „Neuaufforstungsgebiet“ ausgewiesen ist (§ 30 Abs. 4 des 

Oö. Raumordnungsgesetzes 1994, LGBl. Nr. 114/1993) oder 

 2. die geplante Aufforstung vor ihrer Durchführung dem Bürgermeister der Gemeinde, in 

deren Gebiet die Grundfläche gelegen ist, schriftlich angezeigt wird und der 

Bürgermeister nicht innerhalb von acht Wochen nach Einlangen der Anzeige die 

Aufforstung untersagt. Eine solche Aufforstung darf die Fläche von zwei Hektar nicht 

überschreiten. Die Anzeige hat eine genaue Beschreibung des Vorhabens, die 

betroffenen Grundstücke, eine Lageskizze, die eine eindeutige Feststellung der 

beabsichtigten Aufforstung ermöglicht und nicht kleiner sein darf als der Maßstab der 

Katastralmappe, sowie das Aufforstungsausmaß und die Namen der Eigentümer der 

an die vorgesehene Aufforstungsfläche angrenzenden Grundstücke samt Anschrift zu 

enthalten. 

(2) Von einer Anzeige nach Abs. 1 Z 2 hat der Bürgermeister jedenfalls die Eigentümer 

der an die vorgesehene Aufforstungsfläche angrenzenden Grundstücke zu verständigen und 

ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. 

(3) Der Bürgermeister hat eine geplante Aufforstung nach Abs. 1 Z 2 mit Bescheid zu 

untersagen, wenn sie im Widerspruch zu Raumordnungszielen oder -grundsätzen des § 2 des 

Oö. Raumordnungsgesetzes 1994 oder § 11 steht. 

(4) Die erfolgte Durchführung einer Neuaufforstung ist dem Bürgermeister anzuzeigen. 

4. ABSCHNITT 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 12a 

Allgemeine Zuständigkeit der Agrarbehörde 

(1) Agrarbehörde ist die Landesregierung. 

(2) Anzeigen, Pläne, Beschreibungen und Unterlagen gemäß § 10 Abs. 1 können der 

Behörde entweder physisch (in Papier) oder elektronisch übermittelt werden. Je nachdem gilt: 

 1. Im Fall einer physischen Einbringung kann die Behörde je nach Erforderlichkeit 

innerhalb von zwei Wochen auch die Vorlage weiterer Ausfertigungen oder, sofern 

technisch möglich, auch die Übermittlung einer elektronischen Ausfertigung verlangen. 

 2. Im Fall der elektronischen Einbringung ist der jeweiligen Behörde von der anzeigenden 

Person mit der Anzeige mitzuteilen, ob sie im Teilnehmerverzeichnis registriert ist und 

an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis oder am elektronischen 

Rechtsverkehr teilnimmt; erfolgt eine solche Mitteilung nicht, kann die Behörde je nach 

Erforderlichkeit innerhalb von zwei Wochen auch die Vorlage weiterer physischer 

Ausfertigungen verlangen; dasselbe gilt sinngemäß, wenn sich trotz ursprünglich 

gegenteiliger Mitteilung erst während des Verfahrens herausstellt, dass die anzeigende 

Person an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis nicht teilnimmt. 
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(3) Mit einer elektronischen Anzeige gemäß Abs. 2 Z 2 vorgelegte Beilagen, die keine 

inhaltliche Einheit bilden, sind als getrennte Anhänge zu übermitteln. Beilagen sind mit einer 

Bezeichnung zu versehen, die ihren Inhalt zum Ausdruck bringt. Anzeige und Beilagen dürfen 

nur dann in gescannter Form eingebracht werden, wenn diese nicht in originär elektronischer 

Form zur Verfügung stehen. 

§ 12a 

Allgemeine Zuständigkeit der Agrarbehörde 

Agrarbehörde ist die Landesregierung. 

§ 12b 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

(1) Die Behörde ist zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach 

diesem Landesgesetz, insbesondere zur Führung des Almbuchs, zur Beurteilung der Anzeige 

und zum Erheben der Grundstücke und der betroffenen Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümer, zur Abfrage folgender Register mittels automationsunterstützter 

Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung befugt: 

 1. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum und Wohnsitz, 

 2. Grundbuch: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 3. Digitale Katastralmappe und Grundstücksverzeichnisse: Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(2) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen Schnittstellen 

der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 Abs. 3 Z 2 iVm. 

§ 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 
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Landesgesetz über die Auskunftspflicht, den Datenschutz und die Weiterverwendung 

von Informationen öffentlicher Stellen (Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und 

Informationsweiterverwendungsgesetz - Oö. ADIG) 

 
INHALTSVERZEICHNIS 

 

4. ABSCHNITT 
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4. ABSCHNITT 

EHRUNGEN 
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§ 26 
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4. ABSCHNITT 

Datenverarbeitungen 

4. ABSCHNITT 

EHRUNGEN 

§ 26 

Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck von Ehrungen 

§ 26 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Zum Zweck von Ehrungen sind das Amt der Landesregierung und die Gemeinden 

berechtigt, folgende personenbezogene Daten von geehrten oder für eine Ehrung 

vorgesehenen Personen zu verarbeiten, soweit vorhanden einschließlich der 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz: 

 1. Identitätsdaten; 

 2. Adress- und Kontaktdaten; 

 3. Familienstand; 

 4. Datum und Ort der Eheschließung oder Begründung der eingetragenen Partnerschaft; 

 5. Bilddaten; 

 6. Art der Ehrung; 

 7. Ergebnis der Einholung der Einwilligung zur Veröffentlichung nach § 25. 

(2) Die Gemeinden dürfen personenbezogene Daten nach Abs. 1 an das Amt der 

Landesregierung übermitteln, sofern diese personenbezogenen Daten für Ehrungen durch das 

Land erforderlich sind. 

(3) Zu dem im Abs. 1 genannten Zweck sind das Amt der Landesregierung und die 

Gemeinden berechtigt, Verknüpfungsanfragen gemäß § 16a Abs. 3 Meldegesetz 1991, BGBl. 
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Nr. 9/1992, in der Fassung des Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I 

Nr. 32/2018, durchzuführen. 

(4) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 

(4) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind zur Wahrung der Grundrechte 

und Interessen der betroffenen Personen die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Zweck der Sicherheit 

der Verarbeitung zu treffen. 

§ 26a 

Verarbeitung personenbezogener Daten zur Förderung politischer Mitwirkung 

(1) Zur Förderung politischer Mitwirkung sind das Land Oberösterreich und die Gemeinden 

berechtigt, folgende personenbezogene Daten von auch im Zufallsverfahren ausgewählten 

Personen zu verarbeiten, soweit vorhanden einschließlich der bereichsspezifischen 

Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz: 

 1. Identitätsdaten; 

 2. Adress- und Kontaktdaten. 

(2) Zu dem im Abs. 1 genannten Zweck sind das Land Oberösterreich und die Gemeinden 

berechtigt, Verknüpfungsanfragen gemäß § 16a Abs. 3 Meldegesetz 1991 durchzuführen. 

(3) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 

§ 26b 

Förderungen 

(1) Förderungen im Sinn dieses Gesetzes sind im öffentlichen Interesse gelegene 

Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln an natürliche oder juristische Personen ohne 

unmittelbare angemessene geldwerte Gegenleistung. 

(2) Öffentliche Mittel im Sinn dieses Gesetzes sind Mittel, die 

 1. von Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs stammen und vom Land Oberösterreich 

oder einer Gemeinde vergeben werden; 

 2. vom Land Oberösterreich oder einer Gemeinde Dritten zur Finanzierung einer 

Förderung zur Verfügung gestellt werden. 

§ 26c 

Abfrage aus zur Verfügung stehenden Registern und Datenbanken 

(1) Zum Zweck des Bürgerservices und der Effizienz der Verwaltung bei der Vorbereitung 

und Durchführung eines Förderverfahrens, insbesondere der Feststellung der 

Voraussetzungen und der Höhe einer Leistung, der Sicherstellung einer hohen Datenqualität, 

der Feststellung von Kostenersatzpflichten und der Kontrolle eines rechtmäßigen 

Leistungsbezugs sind die Förderstellen unbeschadet besonderer gesetzlicher 

Abfrageberechtigungen zur Abfrage der bei Abschluss der jeweiligen Förderungsvereinbarung 

angeführten Register mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung und zur weiteren 

Verarbeitung befugt. Dies betrifft insbesondere folgende Register und Daten: 
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 1. Zentrales Personenstandsregister: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit und Zeitpunkt des Todes 

natürlicher Personen, 

 2. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz; die Berechtigung zur Abfrage des Zentralen 

Melderegisters umfasst auch Verknüpfungsanfragen nach dem Kriterium Wohnsitz 

nach § 16a Abs. 3 Meldegesetz 1991, 

 3. Zentrales Staatsbürgerschaftsregister: Daten gemäß § 56a Abs. 1 nach Maßgabe des 

§ 56c Abs. 3 Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, 

 4. Zentrales Fremdenregister: Daten nach § 27 Abs. 1 Z 1 bis 11, 19 und 21 

BFA-Verfahrensgesetz, 

 5. Digitale Katastralmappe und Grundstücksverzeichnisse: Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 6. Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister: die in der Anlage des Bundesgesetzes über 

das Gebäude- und Wohnungsregister, BGBl. I Nr. 9/2004, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2018, angeführten Merkmale ausgenommen lit. F, 

 7. Digitale Bodenschätzungskarte: Schätzungskartenlayer und Schätzungsreinbücher, 

 8. Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister, Ergänzungsregister und 

Unternehmensregister: die Stammdaten, Kennziffern und Identifikationsmerkmale 

sowie die vertretungs- und zeichnungsbefugten Personen, 

 9. Grundbuch: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 10. Wasserbuch: Daten gemäß § 124 Wasserrechtsgesetz 1959, 

 11. Insolvenzdatei: Familienname, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer 

über Insolvenzverfahren, 

 12. Gewerbeinformationssystem: die genaue Bezeichnung des Gewerbes, den Standort 

der Gewerbeberechtigung und die Standorte weiterer Betriebsstätten, die GISA-Zahl 

und die Global Location Number (GLN), die Firma und die Firmenbuchnummer (§ 365a 

Abs. 1 Z 5, 6, 11 und 12 sowie § 365b Abs. 1 Z 2, 3, 8 und 9 Gewerbeordnung 1994), 

 13. Register der wirtschaftlichen Eigentümer: Daten über wirtschaftliche Eigentümer 

gemäß § 2 iVm. § 10 Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, 

 14. Bundes-Stiftungs- und Fondsregister: Daten gemäß § 22 Bundes-Stiftungs- und 

Fondsgesetz 2015, 

 15. Strafregister: Daten über nicht getilgte strafgerichtliche Verurteilungen nach § 9 Abs. 1 

Strafregistergesetz 1968 iVm. § 6 Tilgungsgesetz 1972, 

 16. Finanzstrafregister: Daten über Finanzvergehen gemäß § 194b Abs. 1 iVm. § 194d 

Abs. 2 Finanzstrafgesetz, 

 17. Transparenzdatenbank: Daten von Förderungswerberinnen bzw. Förderungswerbern 

und gegebenenfalls den mit den Förderungswerberinnen bzw. den Förderungswerbern 

im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen zu Leistungen, Einkommen, 

Förderdaten (Förderungsgeber, Bezeichnung der Förderung, Beschreibung, 

Abwicklungsstelle, Einsichtsberechtigungen, Volumen, Gültigkeit, Zuständigkeiten) 

sowie Leistungsdaten (Förderungsempfänger, auszahlende Stelle, gewährter Betrag, 
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Auszahlungsbetrag, Auszahlungsdatum, Bezeichnung der Leistung) gemäß § 32 

Abs. 6 des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 - TDBG 2012, BGBl. I Nr. 99/2012, 

 18. Auskünfte aus Sozialversicherungsdaten: Namen der beschäftigten Person, 

Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Art der Beschäftigung (Beschäftigung als 

Arbeiter oder Angestellter bzw. Lehrling oder geringfügig beschäftigt als Arbeiter oder 

Angestellter oder Beschäftigung als freier Dienstnehmer), Bezeichnung, Adresse sowie 

Kontaktdaten des Dienstgebers, Zeitpunkt der Anmeldung und der Abmeldung der 

beschäftigten Person, Art, Zeitraum und Ausmaß von gewährten Leistungen, 

Versicherungszeiten und Beitragsgrundlagen gemäß § 30c Abs. 1 Z 2 lit. b 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, 

 19. Bestände der Passbehörden: das aktuelle Lichtbild, ausgenommen das Lichtbild eines 

Reisepasses gemäß § 4a des Passgesetzes 1992, sofern in den Beständen der 

Passbehörden kein Lichtbild vorhanden ist, ist die betroffene Person verpflichtet, das 

Lichtbild beizubringen, 

 20. Indirekteinleiterkataster als Teil des Wasserinformationssystems gemäß 

Indirekteinleiterverordnung: die mitgeteilten Indirekteinleiter, 

soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(2) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 
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Landesgesetz über die land- und forstwirtschaftlichen Bringungsrechte 

(Oö. Bringungsrechtegesetz 1998 - Oö. BRG 1998) 

 
1. ABSCHNITT 

Bringungsrechte und Bringungsanlagen 

§ 2 

Voraussetzungen für die Rechtseinräumung 

(1) Die Agrarbehörde hat auf Antrag des Eigentümers oder Pächters eines Grundstücks, 

das land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken dient, ein Bringungsrecht einzuräumen, wenn 

 1. die zweckmäßige Bewirtschaftung eines solchen Grundstücks oder eines land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebes dadurch erheblich beeinträchtigt wird, daß für die 

Bringung der auf dem Grundstück oder im Betrieb gewonnenen oder gewinnbaren 

Erzeugnisse oder der zur Bewirtschaftung erforderlichen Personen, Tiere oder Sachen 

keine oder nur eine unzulängliche Bringungsmöglichkeit besteht, und 

 2. dieser Nachteil nur durch ein Bringungsrecht beseitigt oder gemildert werden kann, das 

den Erfordernissen des § 3 Abs. 1 entspricht. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für den Eigentümer einer Liegenschaft, mit der ein 

Nutzungsrecht im Sinn des Oö. Einforstungsrechtegesetzes (Oö. ERG), LGBl. Nr. 

51/2007Wald- und Weideservitutenlandesgesetzes (WWG), LGBl. Nr. 2/1953, verbunden ist, 

zum Zweck der Ausübung des Nutzungsrechtes. In diesem Fall ist das Bringungsrecht 

zugunsten der nach dem Oö. ERGWWG nutzungsberechtigten Liegenschaft einzuräumen. 

(3) Durch oder über einen Werks- oder Lagerplatz einer gewerblichen Betriebsanlage oder 

eines Bergbaubetriebs darf ein Bringungsrecht nur eingeräumt werden, wenn der 

Gewerbeinhaber oder der Bergbauberechtigte zustimmt.  
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Landesgesetz über die Einforstungsrechte in Oberösterreich 

(Oö. Einforstungsrechtegesetz - Oö. ERG) 
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§ 20 

Nutzungsplan der belasteten Grundstücke 

(1) Die Agrarbehörde und die Berechtigten können auch außerhalb eines Verfahrens 

Einsicht in die Wirtschafts- und Hiebspläne und sonstige die Einforstungsrechte betreffende 

UnterlagenDokumente verlangen. Von der Einsicht durch die Berechtigten sind Unterlagen 

oder Teile davon ausgenommen, soweit deren Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter 

Interessen der verpflichteten Partei herbeiführen würde. 

(2) Auf Verlangen der Agrarbehörde oder der berechtigten Partei hat die verpflichtete 

Partei der Agrarbehörde innerhalb von sechs Monaten einen Plan über die Nutzung der 

belasteten Liegenschaft unter Berücksichtigung der Einforstungsrechte vorzulegen. 

(3) Wird innerhalb der Frist gemäß Abs. 2 kein Nutzungsplan vorgelegt oder gewährleistet 

dieser keine ausreichende Deckung der Einforstungsrechte, hat die Agrarbehörde die 

erforderlichen Verfügungen gemäß § 19 zu erlassen. 
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6. ABSCHNITT 

ZUSTÄNDIGKEIT, PARTEIEN UND VERFAHREN 

§ 32 

Verfahren zur Neuregelung, Regulierung oder Ablösung; 

Zuständigkeitskonzentration 

(1) Ein Verfahren zur Neuregelung, Regulierung oder Ablösung ist mit Bescheid 

einzuleiten und abzuschließen. Der Eintritt der Rechtskraft eines solchen Bescheids ist von 

der Agrarbehörde auf der Internetseite des Landesan der Amtstafel der Agrarbehörde und an 

den Amtstafeln jener Gemeinden, in denen sich die Liegenschaften befindendie 

Liegenschaften situiert sind, auf die sich das Verfahren bezieht, fürdurch zwei Wochen 

kundzumachen. Die Einleitung und der Abschluss des Verfahrens sind den zuständigen 

Grundbuchsgerichten und Bezirksverwaltungsbehörden mitzuteilen. 

(2) Die im Abs. 1 vorgesehenen Bescheide müssen nicht erlassen werden, wenn 

 1. dem Verfahren eine Vereinbarung zugrunde gelegt wird oder 

 2. sich das Verfahren nur auf jeweils eine berechtigte und belastete Liegenschaft erstreckt 

und allfällige Einforstungsrechte der auf der belasteten Liegenschaft sonst Berechtigten 

nicht berührt werden. 

(3) Die Einleitung des Verfahrens (Abs. 1) erfolgt allgemein. Ob eine Neuregelung, 

Regulierung oder Ablösung durchzuführen ist, entscheidet die Agrarbehörde. Über das 

Ergebnis der Neuregelung, Regulierung oder Ablösung hat die Agrarbehörde einen Bescheid 

zu erlassen. 

(4) Von der Einleitung bis zum Abschluss des Verfahrens erstreckt sich die Zuständigkeit 

der Agrarbehörde, abgesehen von den Fällen des Abs. 5, auf die Verhandlung und 

Entscheidung über alle tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die zum Zweck der 

Durchführung einer Neuregelung, Regulierung oder Ablösung in das Verfahren einbezogen 

werden müssen. Während dieses Zeitraums ist in diesen Angelegenheiten die Zuständigkeit 

jener Behörden ausgeschlossen, in deren Wirkungsbereich diese Angelegenheiten sonst 

fallen. Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Agrarbehörde dabei die für diese 

Angelegenheiten geltenden materiellrechtlichen Bestimmungen, wie zum Beispiel die 

Vorschriften des bürgerlichen Rechts und des Forstrechts, anzuwenden. Vor der Erlassung 

von Bescheiden in Angelegenheiten des Forstwesens sowie des Natur- und 

Landschaftsschutzes ist die sonst zuständige Verwaltungsbehörde zu hören. Die 

rechtskräftigen Bescheide sind jenen Verwaltungsbehörden mitzuteilen, in deren 

Wirkungsbereich diese Angelegenheiten sonst gehören. 

(5) Von der Zuständigkeit der Agrarbehörde nach Abs. 4 sind jedenfalls ausgeschlossen: 

 1. Streitigkeiten über Eigentum und Besitz an den berechtigten oder belasteten 

Liegenschaften; 

 2. die Angelegenheiten der Eisenbahnen, der Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen, 

der Luftfahrt und der Mineralrohstoffgewinnung; 

 3. die Angelegenheiten aus dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. 
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§ 32a 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

(1) Die Behörde ist zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach 

diesem Landesgesetz, insbesondere zur Beurteilung des Antrags und zum Erheben der 

Grundstücke und der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und anders 

dinglich oder obligatorisch berechtigter Personen mit Ausnahme der 

Hypothekargläubigerinnen und Hypothekargläubiger, zur Abfrage folgender Register mittels 

automationsunterstützter Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung befugt: 

 1. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz, 

 2. Insolvenzdatei: Familienname, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer 

über Insolvenzverfahren, 

 3. Grundbuch: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 4. Digitale Katastralmappe und Grundstücksverzeichnisse: Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 5. Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister, Ergänzungsregister und 

Unternehmensregister: die Stammdaten, Kennziffern und Identifikationsmerkmale 

sowie die vertretungs- und zeichnungsbefugten Personen, 

soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(2) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 

§ 33 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

(1) Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist es, unter Beteiligung der 

Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen 

festzustellen, zu beschreiben und zu bewerten, die eine Trennung von Wald und Weide (§ 11) 

 1. auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 

 2. auf Boden, Wasser, Luft und Klima, 

 3. auf die Landschaft und 

 4. auf Sach- und Kulturgüter hat oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer 

Auswirkungen untereinander mit einzubeziehen sind. 

(2) Vor der Erlassung eines Bescheids zur Trennung von Wald und Weide (§ 11) ist im 

Rahmen von Neuregelungs- und Regulierungsverfahren bei Rodungen mit einer 

Gesamtfläche von mehr als 20 Hektar zur Schaffung reiner Weide eine UVP nach den 

folgenden Bestimmungen durchzuführen. 

(3) Das UVP-Verfahren ist im Rahmen des Verfahrens zur Erlassung des Bescheids 

(Plans) über die Trennung von Wald und Weide (§ 11) durchzuführen. Es besteht in der 

Erstellung einer Umweltverträglichkeitserklärung, ihrer öffentlichen EinsichtAuflage und 
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mündet in die Berücksichtigung der Ergebnisse bei Erlassung des Bescheids zur Trennung 

von Wald und Weide und seiner Ausführung. 

(4) Von der geplanten Erlassung eines Bescheids zur Trennung von Wald und Weide sind 

die mitwirkenden Behörden gemäß Abs. 5, die Oö. Umweltanwaltschaft und die 

Standortgemeinde unter Anschluss von Unterlagen, die eine Beurteilung der Auswirkungen 

gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 ermöglichen, zu informieren. Die Oö. Umweltanwaltschaft kann 

innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung die Feststellung beantragen, ob für das Vorhaben 

eine UVP durchzuführen ist. Die Oö. Umweltanwaltschaft hat Parteistellung mit den Rechten 

nach § 34 Abs. 8. Die Agrarbehörde hat über diesen Antrag innerhalb von drei Monaten mit 

Bescheid zu entscheiden. Der wesentliche Inhalt dieser Entscheidung sowie die wesentlichen 

Entscheidungsgründe sind von der Agrarbehörde in geeigneter Form kundzumachen, 

jedenfalls sind sie auf der Internetseite des Landes zu veröffentlichenoder zur öffentlichen 

Einsichtnahme aufzulegen; dies gilt nicht, wenn für das Vorhaben jedenfalls eine UVP 

durchzuführen ist. 

(5) Mitwirkende Behörden sind jene Behörden, die für die Angelegenheiten zuständig sind, 

bei denen nach § 32 Abs. 4 Z 2 und 3 die Zuständigkeit der Agrarbehörde ausgeschlossen ist. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 gelten sinngemäß für die Schaffung von Reinweide 

im Rahmen eines Verfahrens gemäß § 14 Abs. 1. 

§ 34 

Verfahren bei der Umweltverträglichkeitsprüfung 

(1) Die Agrarbehörde hat die Erstellung einer Umweltverträglichkeitserklärung zu 

veranlassen. Diese hat folgende Angaben zu enthalten: 

 1. die Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Art und Umfang, insbesondere 

 a) die Abgrenzung des Projektgebiets (Lageplan, einbezogene Fläche, Anzahl der 

Parteien, Charakterisierung des betroffenen Raums), 

 b) die Beschreibung der Maßnahmen (Rodung) zur Schaffung reiner Weide; 

 2. die Beschreibung der vom Vorhaben voraussichtlich berührten Umwelt (§ 33 Abs. 1); 

 3. die notwendigen Angaben zur Feststellung und Beurteilung der möglichen erheblichen 

Auswirkungen auf die Umwelt, einschließlich der Wechselwirkungen zwischen den 

einzelnen Auswirkungen sowie Angaben über die zur Abschätzung der 

Umweltauswirkungen angewandten Methoden; 

 4. die Beschreibung der Maßnahmen, mit denen wesentliche nachteilige Auswirkungen 

des Vorhabens auf die Umwelt vermieden, verringert oder soweit wie möglich 

ausgeglichen werden sollen; 

 5. eine klare und übersichtliche Zusammenfassung der Informationen gemäß Z 1 bis 4; 

 6. die Darstellung und Begründung allfälliger Schwierigkeiten (insbesondere technische 

Lücken oder fehlende Daten) bei der Zusammenstellung der geforderten Angaben. 

(2) Die Agrarbehörde hat unverzüglich den allenfalls mitwirkenden Behörden den Entwurf 

des Plans zur Trennung von Wald und Weide, allfällige weitere diesen betreffende Unterlagen 

und die Umweltverträglichkeitserklärung zur Stellungnahme zu übermitteln. Diese Behörden 

haben an der Beurteilung der Umweltauswirkungen im erforderlichen Ausmaß mitzuwirken. 

(3) Der Oö. Umweltanwaltschaft und der Standortgemeinde ist die 

Umweltverträglichkeitserklärung unverzüglich nach Fertigstellung je eine Ausfertigung der 
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Umweltverträglichkeitserklärung zu übermitteln. Diese können innerhalb von vier Wochen 

Stellung nehmen. 

(4) Die Agrarbehörde hat der Standortgemeinde, in deren Wirkungsbereich das Vorhaben 

zur Ausführung kommen soll, dieje eine Ausfertigung der Umweltverträglichkeitserklärung und 

den Entwurfdes Entwurfs des Plans der Trennung von Wald und Weide zu übermitteln. Die 

Standortgemeinde hat die öffentliche Einsicht mindestens sechs Wochen lang zu 

ermöglichen.Diese Unterlagen sind bei der Standortgemeinde mindestens sechs Wochen lang 

zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Jedermann kann sich davon an Ort und Stelle Abschriften 

anfertigen, auf eigene Kosten Kopien anfertigen oder anfertigen lassen und innerhalb der 

EinsichtsfristAuflagefrist zum Vorhaben und zur Umweltverträglichkeitserklärung eine 

schriftliche Stellungnahme an die Agrarbehörde abgeben. Die Agrarbehörde hat das Vorhaben 

in geeigneter Form, jedenfalls auf der Internetseite des Landes,durch Anschlag in der 

Standortgemeinde, in der Amtlichen Linzer Zeitung oder auf andere geeignete Weise 

kundzumachen. 

(5) Vor dem Abschluss der UVP darf der Bescheid zur Trennung von Wald und Weide 

nicht erlassen werden. Der Bescheid hat auf die Sicherung und Entwicklung eines unter 

Bedachtnahme auf die Bewirtschaftungsverhältnisse möglichst ausgeglichenen und 

nachhaltigen Naturhaushalts Rücksicht zu nehmen. Maßnahmen, die erhebliche Belastungen 

der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, jedenfalls solche, die geeignet sind, 

den Boden, den Pflanzenbestand oder den Tierbestand bleibend zu schädigen, sind zu 

vermeiden. 

(6) Bei der Entscheidung sind die Ergebnisse der UVP (Umweltverträglichkeitserklärung, 

Stellungnahmen) zu berücksichtigen. 

(7) Die öffentliche Einsicht in den Bescheid (Plan) über die Trennung von Wald und Weide 

ist in der Standortgemeinde mindestens zwei Wochen zu ermöglichen. 

(7) Der Bescheid (Plan) über die Trennung von Wald und Weide ist in der 

Standortgemeinde mindestens zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 

(8) Im Verfahren bei der Umweltverträglichkeitsprüfung haben auch die Oö. 

Umweltanwaltschaft, die Standortgemeinde und Umweltorganisationen gemäß § 19 Abs. 6 bis 

9 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993, in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 26/2023BGBl. I Nr. 95/2013, soweit diese 

Umweltorganisationen zur Ausübung der Parteienrechte in Oberösterreich befugt sind, 

Parteistellung. Die Oö. Umweltanwaltschaft ist dabei berechtigt, die Einhaltung von 

Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt oder der von ihr wahrzunehmenden 

öffentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen, 

Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG an das Landesverwaltungsgericht und Revision 

gemäß Art. 133 Abs. 1 Z 1 B-VG an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Eine 

Umweltorganisation ist dabei berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im 

Verfahren geltend zu machen, soweit sie während der Auflagefrist gemäß Abs. 4 schriftlich 

Einwendungen erhoben hat. Sie ist auch berechtigt, Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 

B-VG an das Landesverwaltungsgericht und Revision gemäß Art. 133 Abs. 1 Z 1 B-VG an den 

Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
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(9) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 8 gelten sinngemäß für die Schaffung von Reinweide 

im Rahmen eines Verfahrens gemäß § 14 Abs. 1. 

7. ABSCHNITT 

STRAFBESTIMMUNGEN, VERWEISUNGEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 39 

Verweisungen 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind diese 

in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in 

folgender Fassung anzuwenden: 

 1. Allgemeines Grundbuchsgesetz 1955, BGBl. Nr. 39, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2020BGBl. I Nr. 112/2003; 

 2. Liegenschaftsteilungsgesetz, BGBl. Nr. 3/1930, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 190/2013BGBl. I Nr. 112/2003; 

 3. Vermessungsgesetz, BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 116/2022BGBl. I Nr. 136/2005; 

 4. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, BGBl. Nr. 697/1993, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 26/2023BGBl. I Nr. 149/2006. 
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Gesetz vom 16. Dezember 1982 über das Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich 

(Oö. Ehrenzeichengesetz) 

 
§ 3 

Verleihung 

(1) Das Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich ist von der Landesregierung zu 

verleihen. Die Landesregierung hat der oder dem Ausgezeichneten über die Verleihung eine 

Urkunde auszustellen, eine Zweitschrift der Urkunde aufzubewahren und ein Verzeichnis der 

verliehenen Ehrenzeichen zu führen. 

(2) Für die Verleihung sind landesgesetzlich geregelte Abgaben nicht zu entrichten. 

(3) Die Landesregierung oder über deren Auftrag die Bezirksverwaltungsbehörden sind 

zur Verarbeitung von Daten über gerichtlich oder verwaltungsbehördlich strafbare Handlungen 

oder Unterlassungen aus diesbezüglichen Registern mittels automationsunterstützter 

Datenverarbeitung, einschließlich der Verarbeitung mittels verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E Government-Gesetz, zur 

Beurteilung der Verleihungswürdigkeit befugt. 

(4) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 Abs. 

3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 

§ 3a 

Aberkennung 

(1) Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung des Ehrenzeichens 

entgegengestanden wären, oder setzt die oder der Ausgezeichnete nachträglich ein Verhalten, 

das einer Verleihung entgegenstünde, so ist das Ehrenzeichen von der Landesregierung 

abzuerkennen und von der bzw. dem Ausgezeichneten zurückzustellen. Nach dem Ableben 

der ausgezeichneten Person kann das Ehrenzeichen aberkannt werden, wenn später 

Tatsachen bekannt werden, die einer Verleihung des Ehrenzeichens entgegengestanden 

wären; eine Verpflichtung zur Rückgabe des Ehrenzeichens durch die Erben ist damit nicht 

verbunden. 

(2) Bei der Feststellung, ob eine maßgebliche Tatsache im Sinn des Abs. 1 vorliegt, gelten 

§ 3 Abs. 3 und 4 sinngemäß. 
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Oö. Flurverfassungs-Landesgesetz 1979 (Oö. FLG. 1979) 

 
I. HAUPTSTÜCK 

Zusammenlegung und Flurbereinigung 

1. Abschnitt 

Zusammenlegung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke 

§ 13 

Besitzstandsausweis und Bewertungsplan 

(1) Über die Ergebnisse der Erhebung des Besitzstandes (§ 11) und der Bewertung (§ 12) 

ist ein Bescheid (Besitzstandsausweis und Bewertungsplan) zu erlassen. 

(2) Dieser Bescheid hat jedenfalls zu enthalten: 

 a) eine Zusammenstellung der der Zusammenlegung unterzogenen und getrennt davon 

der für die Zusammenlegung in Anspruch genommenen Grundstücke, nach 

Eigentümern geordnet, unter Anführung der Katastralgemeinden, der 

Grundbuchseinlagezahlen, der Grundstücksnummern, der Benützungsart und des 

Ausmaßes der Grundstücke sowie der Bewertungsergebnisse und weiters unter 

Anführung der Flächen der einzelnen Wertklassenabschnitte und der darauf 

abgestellten Bewertungsergebnisse; 

 b) eine Zusammenstellung der Bewertungsgrundlagen gemäß § 12 Abs. 4; 

 c) eine planliche Darstellung des Besitzstandes und der Bewertung; 

 d) einen Hinweis auf die im Zusammenlegungsgebiet gelegenen Bergbauberechtigungen 

(Nutzungsrechte). 

(3) In den Besitzstandsausweis und Bewertungsplan ist die öffentliche Einsicht gemäß § 7 

Abs. 2 Agrarverfahrensgesetz 1950 zu ermöglichen. Auf die Möglichkeit zur Einsicht ist auf 

der Internetseite des Landes hinzuweisen. Gegen diesen Bescheid steht den Parteien die 

Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht auch hinsichtlich der Bewertung fremder 

Grundstücke zu. 

(3) Der Besitzstandsausweis und Bewertungsplan sind gemäß § 7 Abs. 2 des 

Agrarverfahrensgesetzes 1950 zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Gegen diesen Bescheid 

steht den Parteien die Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht auch hinsichtlich der 

Bewertung fremder Grundstücke zu. 

§ 21 

Zusammenlegungsplan 

(1) Über das Ergebnis der Zusammenlegung hat die Agrarbehörde einen Bescheid 

(Zusammenlegungsplan) zu erlassen. Vorher ist die dem Zusammenlegungsplan 

entsprechende neue Flureinteilung in der Natur abzustecken. 

(2) Der Zusammenlegungsplan hat jedenfalls zu enthalten: 

 a) eine Darstellung des Verfahrensganges und der für die Neuordnung wesentlichen 

wirtschaftlichen und technischen Verhältnisse; 

 b) die Abfindungsberechnung; diese hat insbesondere zu enthalten: 

 1. die nach Eigentümern geordneten Summen der Grundflächen und Werte der der 

Zusammenlegung unterzogenen Grundstücke; 
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 2. die Festlegung, inwieweit die einzelnen Parteien Grundflächen für gemeinsame 

Anlagen (§ 16 Abs. 2) und für Maßnahmen im öffentlichen Interesse (§ 18 Abs. 2) 

aufzubringen haben; 

 3. die Abfindungsansprüche unter Berücksichtigung der im Zuge des Verfahrens 

abgeschlossenen Verträge; 

 4. die Grundabfindungen und die Ersatzflächen (§ 16 Abs. 3 und § 19 Abs. 12), jeweils 

in Fläche und Wert; 

 5. allfällige Geldentschädigungen gemäß § 16 Abs. 3 und § 19 Abs. 12, 

Geldabfindungen gemäß § 19 Abs. 2, Geldleistungen gemäß § 19 Abs. 3 sowie 

Geldausgleiche gemäß § 19 Abs. 9; 

 c) eine planliche Darstellung der neuen Flureinteilung; 

 d) eine nach Eigentümern geordnete Zusammenstellung der neuen Grundstücke unter 

Anführung ihrer Nummern, ihres Ausmaßes und ihres Wertes sowie der Flächen und 

Werte der einzelnen Wertklassenabschnitte (Abfindungsausweis); 

 e) die gegebenenfalls noch zu treffenden Verfügungen gemäß § 15 Abs. 2; allfällige 

Verfügungen gemäß § 16 Abs. 6; die erforderlichen Verfügungen gemäß den §§ 20, 

23, 24 und 25, und zwar soweit, als ihre Erlassung im Zusammenlegungsplan sachlich 

geboten ist. 

(3) Soweit dies zur Sicherung des Zusammenlegungserfolges geboten ist, hat die 

Agrarbehörde im Zusammenlegungsplan 

 a) hinsichtlich der Grundabfindungen Veräußerungs- und Belastungsverbote, Vorkaufs-, 

Wiederkaufs- und Rückkaufsrechte zu begründen und 

 b) auszusprechen, daß Unterteilungen der Grundabfindungen nur mit ihrer Zustimmung 

zulässig sind. 

(4) Der rechtskräftige Besitzstandsausweis und Bewertungsplan einschließlich allfälliger 

rechtskräftiger Änderungen ist dem Zusammenlegungsplan als Behelf anzuschließen. 

(5) In den Zusammenlegungsplan ist die öffentliche Einsicht gemäß § 7 Abs. 2 

Agrarverfahrensgesetz 1950 zu ermöglichen und während der Einsichtsfrist über Verlangen 

jeder Partei zu erläutern. Auf die Möglichkeit zur Einsicht ist auf der Internetseite des Landes 

hinzuweisen. 

(5) Der Zusammenlegungsplan ist gemäß § 7 Abs. 2 Agrarverfahrensgesetz 1950 zur 

allgemeinen Einsicht aufzulegen und während der Auflagefrist über Verlangen jeder Partei zu 

erläutern. 

II. HAUPTSTÜCK 

Ordnung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse an 

agrargemeinschaftlichen Grundstücken 

2. Abschnitt 

Teilung 

§ 49 

Verzeichnis der Parteien 

(1) Die Agrarbehörde hat ein Verzeichnis der Parteien des Teilungsverfahrens unter 

Anführung der die Parteistellung begründenden Rechte zu erstellen. In dieses Verzeichnis ist 

entweder gesondert oder zusammen mit dem Verzeichnis der Anteilsrechte (§ 55) die 
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öffentliche Einsicht gemäß § 7 Abs. 2 Agrarverfahrensgesetz 1950 zu ermöglichen. Dieses 

Verzeichnis ist entweder gesondert oder zusammen mit dem Verzeichnis der Anteilsrechte 

(§ 55) gemäß § 7 Abs. 2 des Agrarverfahrensgesetzes 1950 zur allgemeinen Einsicht 

aufzulegen.Auf die Möglichkeit zur Einsicht ist auf der Internetseite des Landes hinzuweisen. 

(2) Die Möglichkeit zur Einsicht in das VerzeichnisAuflage des Verzeichnisses der Parteien 

hat zu unterbleiben, wenn hinsichtlich der Parteien und der ihre Parteistellung begründende 

Rechte kein Zweifel besteht. In diesem Falle ist das Verzeichnis der Parteien in den 

Teilungsplan (§ 63 Abs. 2 lit. a) aufzunehmen. 

§ 55 

Verzeichnis der Anteilsrechte 

(1) Die Agrarbehörde hat ein Verzeichnis der Anteilsrechte zu erstellen. In diesem 

Verzeichnis sind anzuführen 

 a) die festgestellten Anteilsrechte (§ 52) und ihr Wert (§ 53), 

 b) die festgestellten Gegenleistungen und ihr Wert (§ 50), 

 c) das gegenseitige Verhältnis der Rechte und Werte gemäß lit. a und b, 

 d) die Bezeichnung und das Ausmaß der zu teilenden Grundstücke sowie ihr Wert (§ 51). 

(2) Sollen gemeinschaftliche Nutzungsrechte fortbestehen (§ 54), so ist im Verzeichnis der 

Anteilsrechte hinsichtlich dieser Nutzungen die nachhaltige Ertragsfähigkeit der 

agrargemeinschaftlichen Grundstücke festzustellen. 

(3) In das Verzeichnis der Anteilsrechte ist die öffentliche Einsicht gemäß § 7 Abs. 2 

Agrarverfahrensgesetz 1950 zu ermöglichen. Auf die Möglichkeit zur Einsicht ist auf der 

Internetseite des Landes hinzuweisen. 

(3) Das Verzeichnis der Anteilsrechte ist gemäß § 7 Abs. 2 Agrarverfahrensgesetz 1950 

zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 

(4) Die Möglichkeit zur Einsicht in das VerzeichnisAuflage des Verzeichnisses der 

Anteilsrechte hat zu unterbleiben, wenn hinsichtlich der Vollständigkeit und Richtigkeit des 

Verzeichnisses kein Zweifel besteht. In diesem Falle ist das Verzeichnis der Anteilsrechte in 

den Teilungsplan (§ 63 Abs. 2 lit. a) aufzunehmen. 

§ 63 

Teilungsplan 

(1) Auf Grund des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens hat die Agrarbehörde den 

Teilungsplan zu erlassen. 

(2) Der Teilungsplan hat zu enthalten: 

 a) das Verzeichnis der Parteien (§ 49) und das Verzeichnis der Anteilsrechte (§ 55), 

soweit diese Verzeichnisse noch nicht öffentlich einsehbar sindzur allgemeinen Einsicht 

aufgelegt wurden; 

 b) die Abfindungsberechnung und den Abfindungsausweis (§ 60); 

 c) die Geldausgleiche und Entschädigungen gemäß § 44 Abs. 4; 

 d) die Ordnung der mit der Teilung sonst verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse; 

 e) die planliche Darstellung des neuen Besitzstandes. 

(3) Rechtskräftige Verzeichnisse der Parteien und der Anteilsrechte sind dem 

Teilungsplan als Beilage anzuschließen. 
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(4) In den Teilungsplan ist die öffentliche Einsicht gemäß § 7 Abs. 2 

Agrarverfahrensgesetz 1950 zu ermöglichen und während der Einsichtsfrist über Verlangen 

jeder Partei zu erläutern. Auf die Möglichkeit zur Einsicht ist auf der Internetseite des Landes 

hinzuweisen. 

(4) Der Teilungsplan ist gemäß § 7 Abs. 2 Agrarverfahrensgesetz 1950 zur allgemeinen 

Einsicht aufzulegen und während der Auflagefrist über Verlangen jeder Partei zu erläutern. 

3. Abschnitt 

Regulierung der gemeinschaftlichen Nutzungs- und Verwaltungsrechte 

§ 85 

Regulierungsplan 

(1) Auf Grund des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens hat die Agrarbehörde den 

Regulierungsplan zu erlassen. 

(2) Der Regulierungsplan hat zu enthalten: 

 a) die Darstellung des Regulierungsgebietes unter Angabe des Flächenausmaßes und 

der Benützungsart der hiezu gehörigen Grundstücke, getrennt nach 

agrargemeinschaftlichen Grundstücken und zum sonstigen Vermögen der 

Agrargemeinschaft gehörenden Grundstücken; 

 b) das Verzeichnis der Parteien (§ 73) und das Verzeichnis der Anteilsrechte (§ 78), 

soweit diese Verzeichnisse noch nicht öffentlich einsehbar sindzur allgemeinen Einsicht 

aufgelegt wurden; 

 c) die Regulierung der Nutzungsrechte und die Geldabfindungen gemäß § 69 Abs. 4; 

 d) die Ordnung der mit der Regulierung sonst verbundenen Rechte und wirtschaftlichen 

Verhältnisse; 

 e) gegebenenfalls die planliche Darstellung der durch die Regulierung geänderten 

Grundstücksgrenzen; 

 f) gegebenenfalls die Satzung (§ 82) und den Wirtschaftsplan (§§ 83 und 84). 

(3) Die Bestimmungen des § 63 Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß. 

III. HAUPTSTÜCK 

Verfahrens-, Straf-, Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 89a 

Allgemeine Zuständigkeit der Agrarbehörde 

(1) Agrarbehörde ist die Landesregierung. 

(2) Anzeigen, Anträge, Pläne, Beschreibungen und Unterlagen können der Behörde 

entweder physisch (in Papier) oder elektronisch übermittelt werden. Je nach dem gilt: 

 1. Im Fall einer physischen Einbringung kann die Behörde je nach Erforderlichkeit 

innerhalb von zwei Wochen auch die Vorlage weiterer Ausfertigungen oder, sofern 

technisch möglich, die Übermittlung einer elektronischen Ausfertigung verlangen. 

 2. Im Fall der elektronischen Einbringung ist der jeweiligen Behörde von der 

einbringenden Person mit der Eingabe mitzuteilen, ob sie im Teilnehmerverzeichnis 

registriert ist und an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis oder am 

elektronischen Rechtsverkehr teilnimmt; erfolgt eine solche Mitteilung nicht, kann die 

Behörde je nach Erforderlichkeit innerhalb von zwei Wochen auch die Vorlage weiterer 

physischer Ausfertigungen verlangen; dasselbe gilt sinngemäß, wenn sich trotz 
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ursprünglich gegenteiliger Mitteilung erst während des Verfahrens herausstellt, dass 

die anzeigende Person an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis nicht 

teilnimmt. 

(3) Mit einer elektronischen Eingabe gemäß Abs. 2 Z 2 vorgelegte Beilagen, die keine 

inhaltliche Einheit bilden, sind als getrennte Anhänge zu übermitteln. Beilagen sind mit einer 

Bezeichnung zu versehen, die ihren Inhalt zum Ausdruck bringt. Eingabe und Beilagen dürfen 

nur dann in gescannter Form eingebracht werden, wenn diese nicht in originär elektronischer 

Form zur Verfügung stehen. 

Agrarbehörde ist die Landesregierung. 

§ 89b 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

(1) Die Behörde ist zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach 

diesem Landesgesetz, insbesondere zur Beurteilung des Antrags und zum Erheben der 

Grundstücke und der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und anders 

dinglich oder obligatorisch berechtigter Personen mit Ausnahme der 

Hypothekargläubigerinnen und Hypothekargläubiger, zur Abfrage folgender Register mittels 

automationsunterstützter Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung befugt: 

 1. Zentrales Personenstandsregister: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit und Zeitpunkt des Todes 

natürlicher Personen, 

 2. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz, 

 3. Insolvenzdatei: Familienname, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer 

über Insolvenzverfahren, 

 4. Grundbuch: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 5. Digitale Katastralmappe und Grundstücksverzeichnisse: Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 6. Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister: die in der Anlage des Bundesgesetzes über 

das Gebäude- und Wohnungsregister, BGBl. I Nr. 9/2004, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2018, angeführten Merkmale ausgenommen lit. F, 

 7. Digitale Bodenschätzungskarte: Schätzungskartenlayer und Schätzungsreinbücher, 

 8. Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister, Ergänzungsregister und 

Unternehmensregister: die Stammdaten, Kennziffern und Identifikationsmerkmale 

sowie die vertretungs- und zeichnungsbefugten Personen, 

soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(2) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 
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§ 101 

Kundmachungen; Mitteilungspflicht 

(1) Die Verordnungen über die Einleitung und den Abschluß eines 

Zusammenlegungsverfahrens, über die Einstellung eines Zusammenlegungsverfahrens und 

über die Begründung bzw. Auflösung einer Zusammenlegungsgemeinschaft sind in der 

Amtlichen Linzer Zeitung kundzumachen. 

(2) Der Eintritt der Rechtskraft von Bescheiden über die Einleitung und über den Abschluß 

eines Flurbereinigungs-, Teilungs- oder Regulierungsverfahrens sind von der Agrarbehörde 

auf der Internetseite des Landesan der Amtstafel der Agrarbehörde und an den Amtstafeln 

jener Gemeinden, in denen die Grundstücke liegen, auf die sich das Verfahren bezieht, 

fürdurch zwei Wochen kundzumachen. 

(3) Die Einleitung und der Abschluß eines Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs-, 

Teilungs- oder Regulierungsverfahrens, die nachträgliche Einbeziehung von Grundstücken in 

das Zusammenlegungsgebiet, die nachträgliche Ausscheidung von Grundstücken aus dem 

Zusammenlegungsgebiet sowie die Einstellung eines Zusammenlegungsverfahrens sind den 

zuständigen Grundbuchsgerichten, Bezirksverwaltungsbehörden, Vermessungsämtern und 

dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Katasterdienststelle für agrarische 

Operationen in Linz, mitzuteilen. 

(4) Die Agrarbehörde hat rechtskräftige Entscheidungen in Angelegenheiten, in denen sie 

gemäß § 102 Abs. 1 zuständig ist und die sonst in den Wirkungsbereich einer anderen 

Verwaltungsbehörde gehören, dieser Verwaltungsbehörde bekanntzugeben. 

(5) Die Behörden und Dienststellen des Bundes und des Landes, die Gemeindeverbände, 

Gemeinden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechtes haben der Agrarbehörde 

auf Verlangen mitzuteilen, ob und welche das Zusammenlegungsgebiet berührenden 

Planungen beabsichtigt sind oder bereits feststehen. 

§ 102a 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

(1) Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist es, unter Beteiligung der 

Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen 

festzustellen, zu beschreiben und zu bewerten, die die Verwirklichung eines Plans der 

gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen 

 1. auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 

 2. auf Boden, Wasser, Luft und Klima, 

 3. auf die Landschaft und 

 4. auf Sach- und Kulturgüter 

hat oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer Auswirkungen untereinander 

miteinzubeziehen sind. 

(2) Eine UVP ist durchzuführen vor der Erlassung des Plans der gemeinsamen 

Maßnahmen und Anlagen 

 1. mit einer neuen Entwässerung von Kulturland von mehr als 30 Hektar oder 
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 2. mit einer Veränderung des bisherigen Geländeniveaus im Ausmaß von mehr als einem 

Meter Höhe, sofern deren Flächensumme 20 Hektar überschreitet, wobei 

Terrainveränderungen bei Wegbauten nicht einzurechnen sind, oder 

 3. wenn ein nach landesrechtlichen Vorschriften als Nationalpark oder ein durch 

Verwaltungsakt ausgewiesenes genau abgegrenztes Gebiet im Bereich des Natur- und 

Landschaftsschutzes oder ein nach der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die 

Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie), ABl.Nr. L 103/1, zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 94/24/EG des Rates vom 8. Juni 1994, ABl.Nr. L 164/9, 

sowie nach der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie), ABl.Nr. L 206/7, ausgewiesenes Schutzgebiet berührt wird und zu erwarten 

ist, dass der Schutzzweck oder die festgelegten Erhaltungsziele eines solchen Gebiets 

erheblich und nachhaltig beeinträchtigt werden könnten, oder 

 4. wenn sich durch die vorgesehenen Maßnahmen und Anlagen die qualitative oder 

quantitative Ausstattung an naturnahen Strukturelementen im 

Zusammenlegungsgebiet nachhaltig insgesamt wesentlich verringern würde. 

(3) Das UVP-Verfahren ist im Rahmen des Verfahrens zur Erlassung des Plans der 

gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen durchzuführen. Es besteht in der Erstellung einer 

Umweltverträglichkeitserklärung, ihrer öffentlichen Einsicht, auf deren Möglichkeit auf der 

Internetseite des Landes hinzuweisen ist,Auflage und mündet in die Berücksichtigung der 

Ergebnisse bei der Erlassung des Plans der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen und 

seiner Ausführung. 

(4) Von der geplanten Erlassung des Plans der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen 

sind die mitwirkenden Behörden gemäß Abs. 5, die Oö. Umweltanwaltschaft und die 

Standortgemeinde unter Anschluss von Unterlagen, die eine Beurteilung der Auswirkungen 

gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 ermöglichen, zu informieren. Die Oö. Umweltanwaltschaft kann 

innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung die Feststellung beantragen, ob für das Vorhaben 

eine UVP durchzuführen ist. Die Oö. Umweltanwaltschaft hat Parteistellung mit den Rechten 

nach § 89 Abs. 1 Z 3. Die Agrarbehörde hat über diesen Antrag innerhalb von drei Monaten 

mit Bescheid zu entscheiden. Der wesentliche Inhalt dieser Entscheidung sowie die 

wesentlichen Entscheidungsgründe sind von der Agrarbehörde in geeigneter Form 

kundzumachen, wobei auf die Möglichkeit zur Einsicht auf der Internetseite des Landes 

hinzuweisen istoder zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen; dies gilt nicht, wenn für das 

Vorhaben jedenfalls eine UVP durchzuführen ist. 

(5) Mitwirkende Behörden sind jene Behörden, die für die Angelegenheiten zuständig sind, 

bei denen nach § 102 Abs. 4 die Zuständigkeit der Agrarbehörde ausgeschlossen ist. 

§ 102b 

Verfahren bei der Umweltverträglichkeitsprüfung 

(1) Die Agrarbehörde hat die Erstellung einer Umweltverträglichkeitserklärung zu 

veranlassen. Diese hat folgende Angaben zu enthalten: 

 1. die Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Art und Umfang, insbesondere: 

 a) die Abgrenzung und Beschreibung des Projektgebiets (Lageplan, einbezogene 

Fläche, Anzahl der Parteien, Charakterisierung des betroffenen Raums); 
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 b) die Beschreibung der geplanten gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen und 

allfälliger Alternativmöglichkeiten; 

 2. die Beschreibung der vom Vorhaben voraussichtlich berührten Umwelt (§ 102a Abs. 1); 

 3. die notwendigen Angaben zur Feststellung und Beurteilung der möglichen erheblichen 

Auswirkungen auf die Umwelt, einschließlich der Wechselwirkungen zwischen den 

einzelnen Auswirkungen sowie Angaben über die zur Abschätzung der 

Umweltauswirkungen angewandten Methoden; 

 4. die Beschreibung der Maßnahmen, mit denen wesentliche nachteilige Auswirkungen 

des Vorhabens auf die Umwelt vermieden, verringert oder soweit wie möglich 

ausgeglichen werden sollen; 

 5. eine klare und übersichtliche Zusammenfassung der Informationen gemäß Z 1 bis 4; 

 6. die Darstellung und Begründung allfälliger Schwierigkeiten (insbesondere technische 

Lücken oder fehlende Daten) bei der Zusammenstellung der geforderten Angaben. 

(2) Die Agrarbehörde hat unverzüglich den allenfalls mitwirkenden Behörden den Entwurf 

des Plans der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen, alle weiteren sie betreffenden 

Unterlagen und die Umweltverträglichkeitserklärung zur Stellungnahme zu übermitteln. Diese 

Behörden haben an der Beurteilung der Umweltauswirkungen im erforderlichen Ausmaß 

mitzuwirken. 

(3) Der Oö. Umweltanwaltschaft und der Standortgemeinde ist die 

Umweltverträglichkeitserklärung unverzüglich nach Fertigstellung je eine Ausfertigung der 

Umweltverträglichkeitserklärung zu übermitteln. Diese können innerhalb von vier Wochen 

Stellung nehmen. 

(4) Die Agrarbehörde hat der Standortgemeinde, in deren Wirkungsbereich das Vorhaben 

zur Ausführung kommen soll, die Umweltverträglichkeitserklärung und den Entwurf des Planes 

der Trennung von Wald und Weide zu übermitteln. Die Standortgemeinde hat die öffentliche 

Einsicht mindestens sechs Wochen lang zu ermöglichen, auf diese Möglichkeit ist auf der 

Internetseite der Standortgemeinde hinzuweisen. Jedermann kann sich davon Abschriften 

oder Kopien anfertigen oder auf seine Kosten erstellen lassen. Innerhalb der Einsichtsfrist 

kann zum Vorhaben und zur Umweltverträglichkeitserklärung eine schriftliche Stellungnahme 

an die Agrarbehörde abgegeben werden. Die Agrarbehörde hat das Vorhaben in geeigneter 

Form, jedenfalls auf der Internetseite des Landes, kundzumachen. 

(4) Die Agrarbehörde hat der Standortgemeinde, in deren Wirkungsbereich das Vorhaben 

zur Ausführung kommen soll, je eine Ausfertigung der Umweltverträglichkeitserklärung und 

des Entwurfs des Plans der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen zu übermitteln. Diese 

Unterlagen sind bei der Standortgemeinde mindestens sechs Wochen zur allgemeinen 

Einsicht aufzulegen. Jedermann kann sich davon an Ort und Stelle Abschriften anfertigen, auf 

eigene Kosten Kopien anfertigen oder anfertigen lassen und innerhalb der Auflagefrist zum 

Vorhaben und zur Umweltverträglichkeitserklärung eine schriftliche Stellungnahme an die 

Agrarbehörde abgeben. Die Agrarbehörde hat das Vorhaben durch Anschlag in der 

Standortgemeinde, in der Amtlichen Linzer Zeitung oder auf andere geeignete Weise 

kundzumachen. 

(5) Vor Abschluss der UVP darf der Plan der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen 

nicht erlassen werden. Der Plan hat auf die Sicherung und Entwicklung eines unter 
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Bedachtnahme auf die Bewirtschaftungsverhältnisse möglichst ausgeglichenen und 

nachhaltigen Naturhaushalts Rücksicht zu nehmen. Maßnahmen, die erhebliche Belastungen 

der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, jedenfalls solche, die geeignet sind, 

den Boden, den Pflanzenbestand oder den Tierbestand bleibend zu schädigen, sind zu 

vermeiden. 

(6) Bei der Entscheidung sind die Ergebnisse der UVP (Umweltverträglichkeitserklärung, 

Stellungnahmen) zu berücksichtigen. 

(7) Der Plan der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen ist zu begründen. Die 

Standortgemeinde hat die öffentliche Einsicht mindestens zwei Wochen zu ermöglichen und 

auf ihrer Internetseite darauf hinzuweisen. 

(7) Der Plan der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen ist zu begründen und in der 

Standortgemeinde mindestens zwei Wochen zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 

(8) Entfallen 

§ 106a 

Verweisungen 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind diese 

in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in 

folgender Fassung anzuwenden: 

- Vermessungsgesetz, BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 116/2022BGBl. Nr. 480/1980. 
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Landesgesetz über die Regelung des Fischereiwesens in Oberösterreich 

(Oö. Fischereigesetz 2020) 

 
1. Abschnitt 

Allgemeines 

§ 8 

Fischereibuch 

(1) Die Behörde hat für den Bereich des politischen Bezirks das Fischereibuch zu führen. 

(2) Im Fischereibuch sind die Fischwässer, die Fischereiberechtigten, die Pächterinnen 

bzw. die Pächter und die Verwalterinnen bzw. die Verwalter einzutragen. Auf Antrag der bzw. 

des Fischereiberechtigten sind auch Gewässer, die keine Fischwässer sind, in das 

Fischereibuch aufzunehmen. 

(3) Das Fischereibuch ist öffentlich. Jedermann kann sich davon Abschriften oder Kopien 

anfertigen oder auf seine Kosten erstellen lassen. 

(3) Das Fischereibuch ist öffentlich. Jedermann kann sich davon an Ort und Stelle 

Abschriften selbst anfertigen oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten 

auf seine Kosten Kopien anfertigen lassen. 

(4) Die nach den Bestimmungen dieses Landesgesetzes erfolgten Eintragungen im 

Fischereibuch gelten bis zum Beweis des Gegenteils als richtig. Dies gilt nicht für 

Eintragungen, die mit dem Grundbuch im Widerspruch stehen. 

(5) Die Fischereiberechtigten sind verpflichtet, ihre Fischereirechte binnen vier Wochen 

nach deren Erwerb unter Vorlage von geeigneten Beweismitteln bei der Behörde zur 

Eintragung anzuzeigen. Die bzw. der Fischereiberechtigte hat alle Änderungen, die 

Eintragungen im A- oder B-Blatt des Fischereibuchs betreffen, binnen vier Wochen der 

Behörde unter Vorlage von geeigneten Beweismitteln zur Änderung der Eintragungen 

anzuzeigen, sofern die Änderung nicht durch eine auf Grund dieses Landesgesetzes 

ergangene Entscheidung der Behörde bewirkt wird. 

(6) Jeder Eintragung im Fischereibuch und jeder Änderung, Berichtigung oder Löschung 

einer Eintragung muss ein darauf bezugnehmender Bescheid der Behörde vorausgehen, der 

den Wortlaut der Eintragung festsetzt. Ausgenommen davon ist die bloße Aktualisierung von 

Adressdaten. Bei Fischereirechten, die sich über mehrere Bezirke erstrecken, ist - in 

Abstimmung mit den übrigen - jene Bezirksverwaltungsbehörde zur Entscheidung zuständig, 

die als erste angerufen wird. Die Eintragungen in die jeweiligen Fischereibücher erfolgen auf 

Basis des Bescheids durch die jeweils örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde. Ist die 

Erlassung eines Bescheids, der die Eintragung der bzw. des Fischereiberechtigten zum Inhalt 

hat, von der Klärung einer Vorfrage abhängig, über die das ordentliche Gericht zu entscheiden 

hat (§ 3 Abs. 1), so hat die Behörde die Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung 

abzuwarten. Jede Änderung einer Eintragung im Fischereibuch ist dem 

Fischereireviervorstand zur Kenntnis zu bringen. 

(7) Die näheren Bestimmungen über die Errichtung und Führung des Fischereibuchs hat 

die Landesregierung durch Verordnung zu erlassen. 
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3. Abschnitt 

Fischerlegitimationen 

§ 15 

Verweigerung und Entzug der Jahresfischerkarte; Sperre 

(1) Die Ausstellung der Jahresfischerkarte ist zu verweigern: 

 1. Personen, die wegen schwerwiegender, insbesondere der unter § 48 Abs. 2 Z 6 

angeführten Übertretungen dieses Landesgesetzes bestraft wurden, für die Dauer von 

höchstens drei Jahren, gerechnet ab Rechtskraft des letzten Strafbescheids; 

 2. Personen, die auf Grund einer Verurteilung wegen des Verbrechens oder des 

Vergehens der Tierquälerei keine Gewähr für die ordnungsgemäße Ausübung des 

Fischfangs bieten, für die Dauer von höchstens zehn Jahren, es sei denn, dass die 

Verurteilung der beschränkten Auskunft gemäß § 6 Tilgungsgesetz 1972 unterliegt. Der 

Fristablauf bestimmt sich nach § 27 Abs. 2 Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2019. 

(2) Erlangt die Behörde Kenntnis davon, dass bei einer Inhaberin bzw. einem Inhaber einer 

Jahresfischerkarte ein Verweigerungsgrund nach Abs. 1 eingetreten ist, so hat die Behörde 

die Jahresfischerkarte zu entziehen. Die Behörde kann die Fähigkeit zur Erlangung einer 

neuen Jahresfischerkarte in den Fällen nach Abs. 1 Z 1 für die Dauer von höchstens drei bzw. 

in den Fällen nach Abs. 1 Z 2 für die Dauer von höchstens zehn Jahren aberkennen. Gleiches 

gilt, wenn sich herausstellt, dass entgegen der Erklärung nach § 14 Abs. 2 Z 3 ein 

Verweigerungsgrund nach Abs. 1 im Zeitpunkt der Erklärung vorlag. 

(3) Erlangt die Behörde Kenntnis davon, dass bei einer Inhaberin bzw. einem Inhaber einer 

in einem anderen Bundesland oder einer im Ausland ausgestellten amtlichen 

Fischerlegitimation (§ 13 Abs. 2 Z 1 lit. b) ein Verweigerungsgrund nach Abs. 1 eingetreten ist, 

so kann die Behörde der Inhaberin bzw. dem Inhaber die Ausübung des Fischfangs in 

Oberösterreich für die im Abs. 2 dritter Satz festgelegten Zeiträume untersagen. 

(4) Für den Entzug einer ausgestellten Jahresfischerkarte nach Abs. 2 und für die 

Untersagung nach Abs. 3 ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren 

Wirkungsbereich die Ausübung des Fischfangs tatsächlich durchgeführt wird bzw. beabsichtigt 

ist. Wenn sich nach dieser Regelung keine örtliche Zuständigkeit ergibt, ist subsidiär die 

Landesregierung zuständig. 

(5) Die Behörde hat von jedem rechtskräftigen Entzug einer Fischerkarte sowie von jeder 

Untersagung der Ausübung des Fischfangs den Oö. Landesfischereiverband umgehend zu 

benachrichtigen. 

4. Abschnitt 

Fischereischutz 

§ 21 

Fischereischutzorgane 

(1) Die Bewirtschafterinnen bzw. Bewirtschafter können zum Schutz der Fischerei in ihrem 

Fischwasser geeignete Personen als Fischereischutzorgane bestellen und bei der Behörde 

deren Betrauung mit den Funktionen eines Fischereischutzorgans beantragen. Bei Vorliegen 

der Voraussetzungen gemäß Abs. 2 kann die Bewirtschafterin bzw. der Bewirtschafter auch 
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ihre bzw. seine Betrauung beantragen. Mehrere Bewirtschafterinnen bzw. Bewirtschafter 

können auch eine Person für mehrere Fischwässer bestellen und ihre Betrauung beantragen. 

Im Interesse des Schutzes der Fischerei können der Fischereireviervorstand für sämtliche 

Fischwässer des Fischereireviers sowie der Vorstand des Oö. Landesfischereiverbands für 

sämtliche Fischwässer im Land geeignete Personen als Fischereischutzorgane bestellen und 

bei der Behörde deren Betrauung beantragen. 

(2) Geeignete Personen im Sinn des Abs. 1 sind Personen, die das 19. Lebensjahr 

vollendet haben, die für die Ausübung des Fischereischutzdienstes erforderliche geistige, 

charakterliche und körperliche Eignung sowie die erforderliche Vertrauenswürdigkeit besitzen 

und die überdies 

 1. im Besitz einer gültigen Jahresfischerkarte (§ 14) sind; und 

 2. die Fischereischutzprüfung (§ 24) mit Erfolg abgelegt haben;. 

 3. nicht wegen einer gerichtlich oder verwaltungsbehördlich strafbaren Handlung oder 

Unterlassung rechtskräftig verurteilt sind oder bestraft wurden oder über die 

vorbeugende Maßnahmen verhängt wurden, solang, wie diese Verurteilungen in der 

beschränkten Auskunft gemäß § 6 Tilgungsgesetz 1972 ersichtlich sind oder nach § 55 

VStG nicht getilgt sind. 

Personen, bei denen zum Zeitpunkt der Betrauung die Ablegung der Fischereischutzprüfung 

länger als fünf Jahre zurückliegt, haben den Besuch von zumindest einer einschlägigen 

Fortbildungsveranstaltung des Oö. Landesfischereiverbands (§ 33 Abs. 1 Z 2) innerhalb der 

letzten fünf Jahre nachzuweisen. 

(3) Ab dem Zeitpunkt der Betrauung ist alle fünf Jahre wiederkehrend zumindest eine 

Fortbildungsveranstaltung des Oö. Landesfischereiverbands (§ 33 Abs. 1 Z 2) zu besuchen. 

Besucht ein Fischereischutzorgan keine oder nicht rechtzeitig eine solche 

Fortbildungsveranstaltung, ist dieser Umstand durch den Oö. Landesfischereiverband 

unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. Die Behörde hat in diesem Fall die 

Betrauung zu widerrufen (§ 22 Abs. 3). Zu diesem Zweck ist vom Oö. Landesfischereiverband 

ein Verzeichnis der Fischereischutzorgane samt den jeweiligen Terminen für den Eintritt der 

Fortbildungspflicht zu führen. 

(4) Zum Zweck der Erfassung der betrauten Fischereischutzorgane und zur 

Überprüfbarkeit der Einhaltung der Fortbildungspflicht hat die jeweils zuständige Behörde den 

Oö. Landesfischereiverband über die erfolgte Betrauung eines Fischereischutzorgans zu 

informieren und diesem zudem die für die Erfassung im gemäß Abs. 3 zu führenden 

Verzeichnis erforderlichen Daten der Fischereischutzorgane (§ 9 Abs. 1 Z 3) zu übermitteln. 

(5) Die näheren Bestimmungen über den Inhalt der Fortbildungsveranstaltung hat die 

Landesregierung durch Verordnung zu erlassen. 

§ 25 

Rechtsstellung und Befugnisse der Fischereischutzorgane 

(1) Die Fischereischutzorgane genießen bei Ausübung ihres Dienstes den strafrechtlichen 

Schutz, der Beamten gewährleistet wird. 

(2) Fischereischutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes befugt, in ihrem 

Überwachungsbereich 

 1. nach Maßgabe des § 26 Ufergrundstücke zu betreten, 
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 2. Personen, die den Fischfang ausüben oder offensichtlich unmittelbar vorher ausgeübt 

haben, anzuhalten und zum Vorweisenzur Aushändigung der erforderlichen 

Fischerlegitimationen (§ 13) zur Einsichtnahme zu veranlassen, 

 3. Personen, die eines Eingriffs in ein fremdes Fischereirecht begründet verdächtig 

scheinen oder fischereirechtlichen Vorschriften zuwider handeln, zum Zweck der 

Feststellung der Personalien anzuhalten und Anzeige zu erstatten; von einer Anzeige 

kann Abstand genommen werden, wenn die Folgen der Übertretung unbedeutend sind 

und das Verschulden der bzw. des Beanstandeten gering ist, 

 4. Gegenstände, die gemäß § 48 Abs. 3 für verfallen erklärt werden können sowie 

gefangene Wassertiere vorläufig zu beschlagnahmen; das Fischereischutzorgan hat 

hierüber den Betroffenen dann, wenn sie anwesend sind, sofort eine Bescheinigung 

auszustellen sowie die beschlagnahmten Gegenstände an die zuständige Behörde 

bzw. etwaig beschlagnahmte Wassertiere bei der Fischereiberechtigten bzw. beim 

Fischereiberechtigten abzuliefern, 

 5. die von angehaltenen Personen mitgeführten Fahrzeuge, Boote und Behältnisse nach 

Gegenständen, die gemäß § 48 Abs. 3 für verfallen erklärt werden können, zu 

durchsuchen und Fischereigeräte zu untersuchen. 

(3) Personen, die von Fischereischutzorganen kontrolliert werden, sind verpflichtet, an der 

Kontrolle mitzuwirken; sie haben den Anweisungen des Fischereischutzorgans Folge zu 

leisten. 

(4) Die Fischereischutzorgane haben Personen, die von ihnen kontrolliert werden, auf 

deren Verlangen ihre Dienstnummer bekanntzugeben. Diese wird vom 

Oö. Landesfischereiverband vergeben und ist im Fischereischutzorganregister (§ 21 Abs. 3) 

einzutragen. 

6. Abschnitt 

Ausübung des Fischfangs 

§ 30 

Schonzeiten und Mindestfangmaße (Brittelmaße) 

(1) Die Landesregierung hat nach Anhörung des Oö. Landesfischereiverbands zur 

Sicherung eines artenreichen und gesunden Fischbestands durch Verordnung Schonzeiten 

und Brittelmaße für alle heimischen Wassertiere für sämtliche oder bestimmte Fischwässer 

festzulegen. 

(2) Wassertiere dürfen während der für sie festgesetzten Schonzeit nicht gezielt befischt 

und/oder gehältert bzw. entnommen werden. Wassertiere, die während der Schonzeit oder 

ohne das Brittelmaß erreicht zu haben, gefangen wurden, sind sofort und unter größtmöglicher 

Schonung in das Fischwasser zurückzusetzen. 

(3) Die Landesregierung kann über Antrag Ausnahmen vom Verbot des Abs. 2 bewilligen, 

wenn dies 

 1. zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume, 

 2. zur Verhütung ernster Schäden an Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen 

Formen von Eigentum, 
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 3. im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen 

zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt, 

 4. zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und 

Wiederansiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht oder 

 5. zu sonstigen öffentlichen oder privaten Zwecken im Rahmen einer vorübergehenden 

Beunruhigung, einer selektiven Entnahme oder der Haltung bestimmter Tierarten in 

geringen Mengen unter streng überwachten Bedingungen 

erforderlich ist. 

(4) Ausnahmen gemäß Abs. 3 dürfen für Tierarten des Anhangs IV der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 22.7.1992, S 7 ff., in der Fassung 

der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013, ABl. Nr. L 158 vom 10.6.2013, S 193 

ff. (in der Folge „FFH-Richtlinie“), überdies nur bewilligt werden, sofern es keine anderweitige 

zufriedenstellende Lösung gibt und der günstige Erhaltungszustand der betroffenen Tierarten 

aufrechterhalten wird. 

(5) Für Zwecke des Abs. 3 Z 4 ist die beabsichtigte Entnahme von Wassertieren, die nicht 

dem Abs. 4 unterliegen, der Landesregierung unter Angabe der näheren Umstände 

(insbesondere des Zwecks, der betroffenen Tierart, des Gewässers oder Gewässerabschnitts, 

des Zeitraums) anzuzeigen. Kann der angestrebte Zweck nicht erreicht werden, ohne den 

gesunden und in Anlehnung an das Fischartenleitbild gewässertypspezifischen heimischen 

Fischbestand zu beeinträchtigen, ist die Entnahme binnen acht Wochen ab Einlangen der 

vollständigen und ordnungsgemäß belegten Anzeige zu untersagen. Die achtwöchige Frist zur 

Untersagung ist gewahrt, wenn die Behörde den Bescheid am letzten Tag der achtwöchigen 

Frist nachweisbar abfertigt, zB der Post zur Zustellung übergibt. Die Landesregierung kann 

innerhalb der genannten Frist an Stelle der Untersagung mit Bescheid auch Auflagen, 

Bedingungen und Befristungen vorschreiben, soweit dies ausreicht, den angestrebten Zweck 

ohne Beeinträchtigung des gesunden und in Anlehnung an das Fischartenleitbild 

gewässertypspezifischen heimischen Fischbestands zu erreichen. Eine Entnahme von 

Wassertieren ist vor Ablauf der genannten Frist unzulässig, es sei denn, es wurde eine 

Ausnahmebewilligung erteilt oder mitgeteilt, dass eine Untersagung nicht beabsichtigt ist. Der 

Anzeigerin bzw. dem Anzeiger ist eine Bestätigung darüber auszustellen, dass eine 

Untersagung nicht beabsichtigt ist. 

(6) Die Inhaberin bzw. der Inhaber hat bei Ausübung des Fischfangs die Bewilligung nach 

Abs. 3 oder die Bewilligung bzw. Bestätigung nach Abs. 5 bei sich zu führen und den Organen 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie den Fischereischutzorganen auf deren Verlangen 

zur Einsichtnahme vorzuweisenauszuhändigen. 

(7) Der Besitz, Transport, Handel oder Tausch sowie das Angebot zum Verkauf oder 

Tausch von aus der Natur entnommenen Exemplaren der im Anhang IV der FFH-Richtlinie 

angeführten Wassertiere in all ihren Lebensstadien ist verboten. Abs. 3 und 4 gelten 

sinngemäß. 
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§ 31 

Ausnahmen von Verboten 

(1) Der beabsichtigte Fischfang unter Zuhilfenahme des elektrischen Stroms (§ 29 Abs. 3 

Z 2) und in Einrichtungen zum Durchzug der Fische zur Überwindung eines 

Wanderhindernisses, wie in Fischwanderhilfen, Schleusen usw. sowie an den Ein- und 

Ausmündungen solcher Einrichtungen (§ 29 Abs. 4 Z 1) sowie die Hälterung (§ 30 Abs. 2) sind 

der Landesregierung unter Angabe der näheren Umstände (insbesondere des Zwecks, der 

betroffenen Tierart, des Gewässers oder Gewässerabschnitts, des Zeitraums, des 

verwendeten Geräts, der verantwortlichen Polführerin bzw. des verantwortlichen Polführers) 

anzuzeigen. Der Fischfang ist binnen acht Wochen ab Einlangen der vollständigen und 

ordnungsgemäß belegten Anzeige zu untersagen, wenn er nicht im Interesse der 

ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Fischwassers im Sinn der Hegeverpflichtung des § 3 

Abs. 3 bzw. § 10 Abs. 1 gelegen ist, ferner keine fischereigefährdenden Verhältnisse, wie 

zB Niederwasser- und Gewässerverunreinigungen vorliegen und keine Beweissicherungen 

durchgeführt oder wissenschaftliche Zwecke verfolgt werden oder Sicherheitsgründe dagegen 

sprechen. Die achtwöchige Frist zur Untersagung ist gewahrt, wenn die Behörde den Bescheid 

am letzten Tag der achtwöchigen Frist nachweisbar abfertigt, zB der Post zur Zustellung 

übergibt. 

(2) Die Landesregierung kann innerhalb der genannten Frist an Stelle der Untersagung 

mit Bescheid auch Auflagen, Bedingungen und Befristungen vorschreiben, soweit dies aus 

Gründen der Sicherheit und einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Fischwassers im 

Sinn der Hegeverpflichtung des § 3 Abs. 3 bzw. § 10 Abs. 1 erforderlich ist. 

(3) § 30 Abs. 5 vorletzter und letzter Satz sowie Abs. 6 gelten sinngemäß. 

7. Abschnitt 

Interessenvertretung 

§ 43 

Satzungen des Oö. Landesfischereiverbands; Geschäftsordnungen 

(1) Die näheren Bestimmungen über die Organisation und die Geschäftsführung des 

Oö. Landesfischereiverbands, insbesondere über die Einrichtung der Geschäftsstelle, die 

Unterfertigung rechtsverbindlicher Urkunden, die Wahlen der einzelnen Organe sowie die 

Voraussetzungen, unter denen die Wahlen durchzuführen sind, die Rechte und Pflichten der 

Mitglieder, den Jahresvoranschlag und Rechnungsabschluss, die Festsetzung, Einhebung 

und Verwendung der zur Deckung des zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Aufwands 

erforderlichen Mittel (§ 42 Z 1 bis 4) einschließlich eines Aufteilungsschlüssels bezüglich der 

Verteilung der Mittel zwischen den Fischereirevieren und dem Oö. Landesfischereiverband 

sowie die Bestellung von Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfern werden durch die 

Satzungen geregelt, die der Landesfischereirat zu beschließen hat. Durch die Satzungen des 

Oö. Landesfischereiverbands ist auch die Bildung von Ausschüssen, denen bestimmte 

Aufgaben übertragen werden, anzuordnen. Insbesondere ist ein Ausschuss für die Belange 

der Netzfischerei einzurichten. Darüber hinaus ist in den Satzungen zu regeln, wer im Fall der 

Zahlungsunfähigkeit des Oö. Landesfischereiverbands für dessen offene Verbindlichkeiten 

haftet. 
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(2) Die Satzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Landesregierung. 

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Satzungen gesetzeswidrige Bestimmungen 

enthalten oder offensichtlich eine dem Landesgesetz entsprechende Verbandstätigkeit nicht 

gewährleisten. 

(3) Der Oö. Landesfischereiverband hat die Satzungen nach der Genehmigung durch die 

Landesregierung im Internetin der Amtlichen Linzer Zeitung sowie auf seiner Homepage 

kundzumachen. 

(4) Der Landesfischereirat, der Vorstand, die Fischereireviervollversammlungen und die 

Fischereireviervorstände haben sich im Rahmen der Satzungen des 

Oö. Landesfischereiverbands Geschäftsordnungen zu geben, die insbesondere nähere 

Bestimmungen über die Geschäftsführung und die Einberufung und Durchführung ihrer 

Sitzungen einschließlich der Beschlusserfordernisse enthalten müssen. 

8. Abschnitt 

Behörden und Verfahren; sonstige Organe 

§ 45 

Behörden 

(1) Sofern in diesem Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, ist die 

Bezirksverwaltungsbehörde zuständige Behörde. 

(2) Soweit dem Oö. Landesfischereiverband behördliche Aufgaben nach diesem 

Landesgesetz zukommen, sind dies Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs. Die 

Landesregierung ist in diesen Fällen gegenüber dem Oö. Landesfischereiverband sachlich in 

Betracht kommende Oberbehörde, welcher insoweit an die Weisungen der Landesregierung 

gebunden ist. Der Erlös der vom Oö. Landesfischereiverband auf Grund des Oö. 

Verwaltungsabgabengesetzes 1974 erhobenen Verwaltungsabgaben ist ihm als Vergütung für 

seine Mitwirkung an der Vollziehung zu belassen. 

(3) Wird vom Oö. Landesfischereiverband eine Jahresfischerkarte nicht binnen vier 

Wochen ab Antragstellung oder nach der Erbringung des Nachweises der fischereilichen 

Eignung ausgestellt, so geht die Zuständigkeit zur bescheidmäßigen Feststellung des 

Vorliegens der Voraussetzungen für die Ausstellung der Jahresfischerkarte auf die 

Bezirksverwaltungsbehörde über. Örtlich zuständig ist jene Bezirksverwaltungsbehörde, in 

deren Wirkungsbereich die Antragstellerin bzw. der Antragsteller ihren bzw. seinen 

Hauptwohnsitz hat. Hat eine Antragstellerin bzw. ein Antragsteller in Oberösterreich keinen 

Hauptwohnsitz, ist jene Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren Wirkungsbereich die 

Ausübung des Fischfangs durch die Antragstellerin bzw. den Antragsteller beabsichtigt ist. Hat 

die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde das Vorliegen der Voraussetzungen für die 

Ausstellung der Jahresfischerkarte festgestellt, so hat der Oö. Landesfischereiverband der 

Antragstellerin bzw. dem Antragsteller unverzüglich die Jahresfischerkarte auszustellen. 

(4) Sofern in diesem Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, richtet sich die örtliche 

Zuständigkeit nach der Lage des Gewässers oder des Gewässerabschnitts, auf das oder auf 

den sich die behördliche Maßnahme bezieht. 

(5) Zum Zweck amtlicher Erhebungen in Vollziehung dieses Landesgesetzes und der auf 

Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnungen ist den behördlichen und 

sachverständigen Organen sowie den Organen des Landesverwaltungsgerichts von den 
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Verfügungsberechtigten ungehinderter Zutritt und - soweit zumutbar und geeignete Fahrwege 

bestehen - Zufahrt zu den in Betracht kommenden Grundstücken zu gewähren und auf 

Verlangen die erforderliche Auskunft zu erteilen. Sind amtliche Erhebungen durch einen 

Augenschein außerhalb einer mündlichen Verhandlung (§§ 40 ff. AVG) erforderlich, sind die 

Verfügungsberechtigten von der Vornahme des Augenscheins in Kenntnis zu setzen, es sei 

denn, dass die Verständigung unmöglich oder nach Lage der Dinge nicht zielführend ist. Die 

Organe haben bei der Durchführung amtlicher Erhebungen einen ihre Organschaft 

bestätigenden Ausweis mit sich zu führen und diesen den über das Grundstück 

Verfügungsberechtigten vorzuweisen. 

(6) Die Behörden sind zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens 

nach diesem Landesgesetz, insbesondere zur Führung des Fischereiregisters, Beurteilung 

des Antrags, der Überprüfung von Identitäten und der Ausstellung von Legitimationen, 

Ausweisen und Bescheinigungen und betreffend Z 4 zur Prüfung der Voraussetzungen nach 

den §§ 14, 15, 21 und 22 zur Abfrage folgender Register mittels automationsunterstützter 

Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung befugt: 

 1. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz, 

 2. Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister, Ergänzungsregister und 

Unternehmensregister: die Stammdaten, Kennziffern und Identifikationsmerkmale 

sowie die vertretungs- und zeichnungsbefugten Personen, 

 3. Bestände der Passbehörden: das aktuelle Lichtbild, ausgenommen das Lichtbild eines 

Reisepasses gemäß § 4a des Passgesetzes 1992, sofern in den Beständen der 

Passbehörden kein Lichtbild vorhanden ist, ist die betroffene Person im Sinn des § 14 

oder § 23 verpflichtet, das Lichtbild beizubringen, 

 4. Strafregister: Daten über nicht getilgte strafgerichtliche Verurteilungen, die keiner 

Auskunftsbeschränkung unterliegen, nach § 9 Abs. 1 Strafregistergesetz 1968, 

soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(7) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung nach Abs. 6 kann im Weg der 

jeweiligen Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund 

nach § 1 Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 

9. Abschnitt 

Straf- und Schlussbestimmungen 

§ 48 

Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu 

bestrafen, wer 

 1. entgegen der Bestimmung des § 7 Abs. 1 ein Fischereirecht ohne Genehmigung der 

Behörde geteilt verpachtet oder in Unterpacht gibt, 

 2. als Pächterin bzw. Pächter entgegen der Verpflichtung nach § 7 Abs. 4 den 

Pachtvertrag nicht innerhalb von vier Wochen nach dem Abschluss der Behörde 

anzeigt, 
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 3. als Fischereiberechtigte bzw. Fischereiberechtigter entgegen der Verpflichtung nach 

§ 8 Abs. 5 ihr bzw. sein Fischereirecht nicht binnen vier Wochen nach dessen Erwerb 

unter Vorlage der bezüglichen Beweismittel bei der Behörde zur Eintragung anmeldet 

oder entgegen der Verpflichtung nach § 8 Abs. 5 Änderungen, die Eintragungen im A- 

oder B-Blatt des Fischereibuchs betreffen, nicht binnen vier Wochen der Behörde unter 

Vorlage der bezüglichen Beweismittel zur Änderung der Eintragungen anzeigt, 

 4. als Bewirtschafterin bzw. Bewirtschafter Besatzmaßnahmen entgegen den 

Beschränkungen des § 10 Abs. 2 vornimmt, 

 5. als Bewirtschafterin bzw. Bewirtschafter entgegen der Vorschrift nach § 10 Abs. 2 ihrer 

bzw. seiner Anzeigepflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

 6. entgegen der Vorschrift nach § 10 Abs. 5 das Ausfangverzeichnis nicht oder nicht 

richtig führt oder es nicht oder nicht rechtzeitig dem Fischereireviervorstand vorlegt 

oder als Lizenznehmerin bzw. als Lizenznehmer die vorgeschriebene Meldung der 

Bewirtschafterin bzw. dem Bewirtschafter nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 

erstattet, 

 7. Meldepflichten auf Grund von nach § 12 erlassenen Verordnungen nicht nachkommt, 

 8. entgegen der Verpflichtung nach § 13 Abs. 2 den Fischfang ausübt, ohne die 

erforderlichen Fischerlegitimationen bei sich zu führen, oder diese den Organen des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie den Fischereischutzorganen auf deren 

Verlangen nicht vorweistzur Einsicht aushändigt, 

 9. als Aufsichtsperson ihrer Pflicht nach § 13 Abs. 4 letzter Satz bzw. als Begleitperson 

ihrer Pflicht nach § 13 Abs. 5 letzter Satz nicht nachkommt, 

 10. den Fischfang entgegen der Bestimmung des § 13 Abs. 5 ausübt, 

 11. als Bewirtschafterin bzw. Bewirtschafter Gastfischerkarten entgegen der Verpflichtung 

nach § 16 Abs. 2 erster Satz nicht vollständig oder nicht in dauerhafter Schrift ausfüllt, 

 12. entgegen dem Verbot nach § 16 Abs. 3 in einem Kalenderjahr mehr als zwei 

Gastfischerkarten löst, 

 13. als Bewirtschafterin bzw. Bewirtschafter Lizenzen entgegen der Vorschrift nach § 18 

ausstellt, 

 14. entgegen der Vorschrift nach § 25 Abs. 3 im Zuge der Kontrolle durch ein 

Fischereischutzorgan nicht an der Kontrolle mitwirkt bzw. Anweisungen des 

Fischereischutzorgans nicht befolgt, 

 15. als Eigentümerin bzw. Eigentümer oder sonst Berechtigte bzw. sonst Berechtigter der 

nach § 26 Abs. 4 festgestellten Verpflichtung zuwiderhandelt, 

 16. im Sinn des § 27 die Ausübung des Fischfangs nicht duldet oder bei Ablauf des 

Hochwassers die Rückkehr der Wassertiere behindert, 

 17. der Verständigungspflicht nach § 28 Abs. 1 nicht nachkommt, 

 18. den nach § 28 Abs. 2 letzter Satz festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt, 

 19. den Verpflichtungen des § 30 Abs. 6 sowie dem Verbot des § 30 Abs. 7 

zuwiderhandelt, 

 20. den Fischfang ohne oder entgegen der Anzeige nach § 31 Abs. 1 ausübt oder 

Vorschreibungen des Abs. 2 oder der Verpflichtung des Abs. 3 zuwiderhandelt, 
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 21. rechtswirksam gefassten Beschlüssen der Fischereireviervollversammlung oder des 

Fischereireviervorstands (§ 39) zuwiderhandelt. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro 

zu bestrafen, wer 

 1. als Fischereiberechtigte bzw. Fischereiberechtigter ihre bzw. seine Pflichten nach § 3 

Abs. 3 (Hegepflicht, Pflicht zum Erhalt der Lebensgrundlage der Wassertiere und zur 

Maßnahmensetzung bei deren Beeinträchtigung) verletzt, 

 2. als Bewirtschafterin bzw. Bewirtschafter den mit Bescheid gemäß § 10 Abs. 3 

angeordneten Maßnahmen, Beschränkungen und Verboten zuwiderhandelt, 

 3. ohne Bewilligung der Landesregierung nicht heimische Wassertiere in Fischwässer 

aussetzt (§ 11 Abs. 1) oder für Wassertiere geeignete Nahrung dem Gewässer 

entnimmt, ohne dazu berechtigt zu sein oder obwohl eine Störung der Lebensgrundlage 

der Wassertiere oder eine sonstige Beeinträchtigung des Naturhaushalts dadurch zu 

befürchten ist (§ 11 Abs. 2), 

 4. entgegen der auf Grund vom § 12 erlassenen Verordnungen den Fischfang nicht 

weidgerecht ausübt, 

 5. den Fischfang ausübt, ohne durch den Besitz von gültigen Fischerlegitimationen (§ 13) 

hiezu berechtigt zu sein, 

 6. den Geboten und/oder Verboten des § 29 Abs. 1 bis 4 und 6, des § 30 Abs. 2 sowie 

einer auf Grund vom § 29 Abs. 5 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt. 

(3) Die Strafe des Verfalls von Gegenständen, auf die sich die strafbare Handlung gemäß 

Abs. 1 und 2 bezieht, oder des Erlöses aus der Verwertung dieser Gegenstände sowie von 

Geräten und Behältern, die gewöhnlich zum Fangen, Halten und Befördern von Wassertieren 

Verwendung finden, kann ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände, Geräte und 

Behälter mit einer im Abs. 1 Z 19 und 20 sowie im Abs. 2 Z 5 und 6 näher bezeichneten 

Verwaltungsübertretung im Zusammenhang stehen. 
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Landesgesetz über Regelungen und Maßnahmen zur Gentechnik-Vorsorge 

(Oö. Gentechnik-Vorsorgegesetz 2006 - Oö. Gt-VG 2006) 

 
§ 3 

Anzeigepflicht 

(1) Der Anbau von GVO ist der Behörde von der Person, die den Anbau beabsichtigt, vor 

der Durchführung schriftlich anzuzeigen. 

(2) Die Anzeige hat insbesondere folgende Angaben und Unterlagen zu enthalten: 

 1. die Grundstücksnummern und die Einlagezahlen der vom Anbau betroffenen 

Grundstücke sowie die Katastralgemeinde, in denen diese Grundstücke liegen; 

 2. die Namen der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigten der unmittelbar 

angrenzenden Grundstücke; 

 3. die schriftliche Zustimmung der Eigentümer der vom Anbau betroffenen Grundstücke, 

sofern kein Alleineigentum der anzeigenden Person vorliegt; 

 4. eine Beschreibung der Größe, Lage und Beschaffenheit der vom Anbau betroffenen 

Grundstücke; 

 5. eine Benennung des anzubauenden GVO und die im Rahmen der 

gentechnikrechtlichen Zulassung erteilte schriftliche Zustimmung der zuständigen 

Behörde samt vorgeschriebener spezifischer Einsatzbedingungen; 

 6. eine Darstellung der Bedingungen des Anbaus des GVO und der allenfalls 

beabsichtigten Vorsichtsmaßnahmen. 

(3) Die Behörde kann im Einzelfall die Vorlage weiterer Unterlagen anordnen, wenn die 

nach Abs. 2 anzuschließenden Unterlagen zur Beurteilung des Vorhabens nicht ausreichen. 

Dabei können zur Gewährleistung einer fachgerechten Verwendung von GVO unter 

Bedachtnahme auf die Zielsetzungen nach § 1 Abs. 1 insbesondere Nachweise über die 

fachliche Befähigung im Umgang mit GVO vorgesehen werden. 

(4) Die in der Anzeige enthaltenen Angaben dürfen mittels automationsunterstützter 

Datenverarbeitung verarbeitet und für das Internet aufbereitet sowie Auszüge daraus 

automationsunterstützt hergestellt werden. 

(5) Anzeigen, Pläne, Beschreibungen und Unterlagen gemäß Abs. 1 und 3 können der 

Behörde entweder physisch (in Papier) oder elektronisch übermittelt werden. Je nach dem gilt: 

 1. Im Fall einer physischen Einbringung kann die Behörde je nach Erforderlichkeit 

innerhalb von zwei Wochen auch die Vorlage weiterer Ausfertigungen oder, sofern 

technisch möglich, die Übermittlung einer elektronischen Ausfertigung verlangen. 

 2. Im Fall der elektronischen Einbringung ist der jeweiligen Behörde von der anzeigenden 

Person mit der Anzeige mitzuteilen, ob sie im Teilnehmerverzeichnis registriert ist und 

an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis oder am elektronischen 

Rechtsverkehr teilnimmt; erfolgt eine solche Mitteilung nicht, kann die Behörde je nach 

Erforderlichkeit innerhalb von zwei Wochen auch die Vorlage weiterer physischer 

Ausfertigungen verlangen; dasselbe gilt sinngemäß, wenn sich trotz ursprünglich 

gegenteiliger Mitteilung erst während des Verfahrens herausstellt, dass die anzeigende 

Person an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis nicht teilnimmt. 
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(6) Mit einer elektronischen Anzeige gemäß Abs. 5 Z 2 vorgelegte Beilagen, die keine 

inhaltliche Einheit bilden, sind als getrennte Anhänge zu übermitteln. Beilagen sind mit einer 

Bezeichnung zu versehen, die ihren Inhalt zum Ausdruck bringt. Anzeige und Beilagen dürfen 

nur dann in gescannter Form eingebracht werden, wenn diese nicht in originär elektronischer 

Form zur Verfügung stehen. 

§ 4 

Verfahren 

(1) Die Behörde hat den Anbau von GVO innerhalb von drei Monaten ab Einlangen der 

vollständigen und ordnungsgemäß belegten Anzeige mit Bescheid zu untersagen, wenn 

 1. der Anbau innerhalb der Grenzen eines Gebiets des „Nationalparks Oö. Kalkalpen“ im 

Sinn des Oö. Nationalparkgesetzes erfolgen soll und kein Feststellungsbescheid nach 

den §§ 8 oder 9 des Oö. Nationalparkgesetzes vorliegt, 

 2. der Anbau innerhalb der Grenzen eines Europaschutzgebiets im Sinn des § 24 Oö. 

NSchG 2001 erfolgen soll und keine Ausnahmebewilligung nach § 24 Abs. 3 bis 6 Oö. 

NSchG 2001 erteilt wurde, 

 3. der Anbau innerhalb der Grenzen eines Naturschutzgebiets im Sinn des § 25 Oö. 

NSchG 2001 erfolgen soll und keine Ausnahme nach § 25 Abs. 4 Oö. NSchG 2001 

gestattet oder keine Ausnahmebewilligung nach § 25 Abs. 5 Oö. NSchG 2001 erteilt 

wurde, 

 4. der Anbau innerhalb der Grenzen eines Grundstücks erfolgen soll, auf dem 

ausschließlich ökologischer Landbau betrieben wird, 

 5. der Anbau innerhalb 

 a) einer Zone, in der im Rahmen der gentechnikrechtlichen Zulassung eine 

Auskreuzungsmöglichkeit festgestellt wurde oder 

 b) einer Schutzzone gemäß Abs. 6 

um die in Z 1 bis 4 genannten Gebiete erfolgen soll, es sei denn, es handelt sich um 

ein in Z 1 bis 3 genanntes Gebiet und es liegt eine entsprechende Ausnahme vom 

jeweiligen Anbauverbot vor, 

 6. auf Grund der Größe, Lage oder Beschaffenheit der vom Anbau betroffenen 

Grundstücke die in der gentechnikrechtlichen Zulassung vorgeschriebenen 

spezifischen Einsatzbedingungen oder solche Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten 

werden können, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, 

um ein Auskreuzen des GVO auf Pflanzen anderer landwirtschaftlich genutzter 

Grundflächen zu vermeiden, 

 7. eine Beschränkung oder Untersagung gemäß § 4a Abs. 1 vorliegt. 

(2) Soweit die Behörde einen Untersagungsgrund nach Abs. 1 Z 5 und 6 feststellt, kann 

sie an Stelle der Untersagung innerhalb der im Abs. 1 genannten Frist mit Bescheid auch 

Auflagen, Bedingungen und Befristungen vorschreiben, soweit dies ausreicht, um ein 

Auskreuzen des GVO auf Pflanzen anderer Grundflächen im Sinn des Abs. 1 Z 1 bis 4 und 6 

zu vermeiden. 

(2a) Sofern der Anbau von GVO in einem anderen Bundesland oder EU-Mitgliedstaat 

untersagt ist, hat die Behörde innerhalb der im Abs. 1 genannten Frist mit Bescheid geeignete 

Maßnahmen in Form von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen vorzuschreiben, um 



  Seite 37 

sicherzustellen, dass durch den Anbau von GVO grenzüberschreitende Verunreinigungen 

vermieden werden, es sei denn, solche Maßnahmen sind auf Grund der besonderen 

geografischen Gegebenheiten nicht notwendig. Die Europäische Kommission ist über diese 

Maßnahmen zu informieren. 

(3) Der Anbau von GVO vor Ablauf der im Abs. 1 genannten Frist ist unzulässig, es sei 

denn, die Behörde teilt der anzeigenden Person schon vorher schriftlich mit, dass eine 

Untersagung nicht beabsichtigt ist. Wird der Anbau von GVO innerhalb der im Abs. 1 

genannten Frist nicht untersagt, darf der angezeigte Anbau von GVO durchgeführt werden. 

(4) Die anzeigende Person und in der Folge jede Person, die das Grundstück für einen 

Anbau nutzt, ist verpflichtet, den Anbau von GVO gemäß den Angaben in der Anzeige und in 

Entsprechung allfälliger Auflagen, Bedingungen und Befristungen durchzuführen. Ein Wechsel 

in der Person, die das Grundstück nutzt, ist der Behörde von der anzeigenden Person bzw. 

von der Person, die das Grundstück bisher genutzt hat, anzuzeigen. 

(5) Auf Verlangen der anzeigenden Person hat die Behörde eine Bescheinigung über die 

Nichtuntersagung des Anbaus von GVO auszustellen. 

(6) Wenn im Rahmen der gentechnikrechtlichen Zulassung keine Zone festgestellt wurde, 

innerhalb der eine Auskreuzungsmöglichkeit gegeben ist, kann die Landesregierung durch 

Verordnung Schutzzonen festlegen, soweit diese nach dem Stand von Wissenschaft und 

Technik unter Bedachtnahme auf die Eigenart des GVO und dessen gentechnikrechtliche 

Zulassung erforderlich sind, um ein Auskreuzen des GVO auf Pflanzen anderer Grundflächen 

im Sinn des Abs. 1 Z 1 bis 4 zu vermeiden. 

(7) Die Oö. Umweltanwaltschaft ist im Verfahren nach § 4 anzuhören. 

(8) Die Behörde ist zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach 

diesem Landesgesetz, insbesondere zur Führung des Oö. Gentechnik-Buchs, zur Beurteilung 

des Antrags und zum Erheben der Grundstücke und der betroffenen Grundeigentümerinnen 

und Grundeigentümer und anders dinglich oder obligatorisch berechtigter Personen, der 

Überprüfung von Identitäten und der Ausstellung von Bescheinigungen zur Abfrage folgender 

Register mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung 

befugt: 

 1. Zentrales Personenstandsregister: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit und Zeitpunkt des Todes 

natürlicher Personen, 

 2. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz, 

 3. Grundbuch: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 4. Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister: die in der Anlage des Bundesgesetzes über 

das Gebäude- und Wohnungsregister, BGBl. I Nr. 9/2004, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2018, angeführten Merkmale ausgenommen lit. F, 

 5. Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister, Ergänzungsregister und 

Unternehmensregister: die Stammdaten, Kennziffern und Identifikationsmerkmale 

sowie die vertretungs- und zeichnungsbefugten Personen, 

 6. Wasserbuch: Daten gemäß § 124 Wasserrechtsgesetz 1959, 
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soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(9) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 

§ 9 

Überwachung, Auskunftspflicht, Zutrittsrecht 

(1) Die Person, die ein Grundstück nutzt – soweit diese nicht gleichzeitig Eigentümerin 

oder Eigentümer ist, auch diese oder dieser – hat der Behörde 

 1. über alle Belange des Bezugs, der Lagerung und der Verwendung von Saat- und 

Pflanzgut Auskünfte zu erteilen, 

 2. Einsicht in die diesbezüglichen Unterlagen (z. B. Aufzeichnungen, Rechnungen) zu 

gewähren, 

 3. Zutritt zu den Grundstücken, Aufbewahrungsstätten von Saat- und Pflanzgut sowie von 

Erntegut zu gewähren und 

 4. die unentgeltliche Entnahme von Proben zur Untersuchung von Saat- und Pflanzgut, 

Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen sowie von Böden zu gestatten, 

soweit dies für die Erfüllung der der Behörde nach diesem Landesgesetz obliegenden 

Aufgaben erforderlich ist. 

(1a) Die Verpflichtungen gemäß Abs. 1 bestehen auch gegenüber Organen des 

Landesverwaltungsgerichts. Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(2) Über die Probenahme ist ein Protokoll zu verfassen, daswobei je eine Ausfertigung der 

Untersuchungsstelle und der Nutzerin oder dem Nutzer oder im Fall des § 6 Abs. 4 letzter Satz 

der Eigentümerin oder dem Eigentümer des betroffenen Grundstücks zur Verfügung zu stellen 

ist. Ein Teil der Probe ist als Material für die Untersuchung zu verwenden, ein Teil ist von der 

Behörde zu verwahren und der restliche Teil ist der Nutzerin oder dem Nutzer, im Fall des § 6 

Abs. 4 letzter Satz der Eigentümerin oder dem Eigentümer, als Gegenprobe zurückzulassen. 

(3) Die Prüforgane haben bei den Überwachungsmaßnahmen auf größtmögliche 

Schonung des Bodens und seines Bewuchses Bedacht zu nehmen, jede Störung tunlichst zu 

vermeiden und, sofern dies mit dem Zweck der Überwachungsmaßnahmen vereinbar ist, die 

Nutzerin oder den Nutzer vor der Durchführung einer Maßnahme zeitgerecht in Kenntnis zu 

setzen. 

(4) Die Behörde kann einzelne Aufgaben der Überwachung mit Bescheid an natürliche 

Personen sowie an juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts übertragen. Für 

Untersuchungen dürfen nur akkreditierte oder sonst entsprechend qualifizierte 

Untersuchungsstellen herangezogen werden. Übertragene Aufgaben sind unter Aufsicht und 

Kontrolle der übertragenden Behörde zu erfüllen. 

(5) Die Organe der Bundespolizei haben der Behörde über ihr Ersuchen zur Sicherung der 

Ausübung der Überwachungsbefugnisse nach Abs. 1 im Rahmen ihres gesetzmäßigen 

Wirkungsbereichs Hilfe zu leisten. 
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§ 10 

Oö. Gentechnik-Buch 

(1) Die Landesregierung führt ein Verzeichnis (Oö. Gentechnik-Buch), aus dem jene 

Grundstücke ersichtlich sind, auf denen der Anbau von GVO angezeigt und nicht untersagt 

wurde. Das Verzeichnis besteht aus den erforderlichen Aufzeichnungen und Übersichtskarten. 

In dieses Verzeichnis sind überdies die im § 4 Abs. 1 Z 1 bis 4 genannten Gebiete 

aufzunehmen. 

(2) Die Aufzeichnungen und Eintragungen in die Übersichtskarten haben keine 

rechtsgestaltende Wirkung. 

(3) Das Oö. Gentechnik-Buch darf mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung 

geführt werden. Auszüge dürfen automationsunterstützt hergestellt sowie Aufzeichnungen und 

Übersichtskarten automationsunterstützt für das Internet aufbereitet werden. 

(4) Das Oö. Gentechnik-Buch ist öffentlich, wobei jedenfalls die maßgeblichen 

Aufzeichnungen und Übersichtskarten auf der Internetseite des Landes zur Verfügung gestellt 

werden. Jedermann kann sich davon Abschriften oder Kopien anfertigen oder auf seine Kosten 

erstellen lassen. 

(4) Das Oö. Gentechnik-Buch liegt beim Amt der Oö. Landesregierung während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf. Jedermann kann sich an Ort und Stelle Abschriften 

selbst anfertigen oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten auf eigene 

Kosten Kopien anfertigen lassen. Gleichzeitig werden die maßgeblichen Aufzeichnungen und 

Übersichtskarten auf der Internetseite des Landes Oberösterreich zur Verfügung gestellt. 
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Gesetz vom 26. November 1958 betreffend das landwirtschaftliche Siedlungsverfahren 

für die nach dem 3. Staatsvertragsdurchführungsgesetz zu veräußernden 

Vermögenswerte  

 
§ 3 

(1) Erklärt das Bundesministerium für Finanzen, daß land- oder forstwirtschaftliche 

Vermögenswerte im Wege eines landwirtschaftlichen Siedlungsverfahrens zu veräußern sind, 

hat die Agrarbehörde binnen zwei Monaten nach Einlangen der Erklärung von Amts wegen 

das Siedlungsverfahren durch Edikt einzuleiten. Jene Grundstücke, die im Zuge eines 

landwirtschaftlichen Siedlungsverfahrens veräußert werden, bilden jeweils ein 

Siedlungsgebiet. 

(2) Im Edikt ist das Siedlungsgebiet zu umschreiben und es sind die zu veräußernden 

Vermögenswerte aufzuzählen. Ferner sind Personen, die sich um die Zuteilung von 

Vermögenswerten im Zuge des Siedlungsverfahrens bewerben, aufzufordern, einen 

Kaufantrag (§ 4) binnen sechs Wochen, gerechnet vom Tage der Kundmachung (Abs. 3), bei 

der Agrarbehörde einzureichen.  

(3) Das Edikt ist in der „Amtlichen Linzer Zeitung“ zu verlautbaren und  durch zwei Wochen 

auf der Internetseite des Landes und an der Amtstafel der Gemeinden, in denen das 

Siedlungsgebiet liegt, kundzumachenanzuschlagen. Als Tag der Kundmachung gilt der Tag 

der Kundmachung im InternetHerausgabe der betreffenden Ausgabe der Amtlichen Linzer 

Zeitung. 

§ 8 

(1) Das Ergebnis des Siedlungsverfahrens ist in einem Siedlungsplan 

zusammenzufassen, der zu enthalten hat: 

 a) eine planliche Darstellung (Lageplan) des Siedlungsgebietes und der Zuteilungen; 

 b) ein Verzeichnis der Kaufwerber, an die eine Zuteilung erfolgt; 

 c) ein Verzeichnis der Zuteilungen jeweils unter Anführung des Kaufpreises und der 

Zahlungs- und Übernahmsbedingungen; 

 d) Vorschreibungen über die Herstellung und Erhaltung der zur Erschließung der 

Grundstücke erforderlichen gemeinsamen wirtschaftlichen Anlagen einschließlich des 

Ausmaßes der Beitragsleistung des einzelnen zu deren Kosten; 

 e) das Ausmaß der Beitragsleistung zu den Kosten der Vermessung und Vermarkung. 

(2) Die gemäß § 3 Abs. 3 in Betracht kommenden Gemeinden haben die Einsicht in den 

Siedlungsplan zwei Wochen zu ermöglichen. 

(2) Der Siedlungsplan ist in den gemäß § 3 Abs. 3 Betracht kommenden Gemeinden durch 

zwei Wochen zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 

(3) Kaufwerber, die bei der Zuteilung berücksichtigt werden konnten, sind hievon 

bescheidmäßig zu  verständigen. In den Bescheid sind alle den einzelnen Kaufwerber 

betreffenden Teile des Siedlungsplanes aufzunehmen. Es sind dies insbesondere: 

 a) Ort und Zeit der Möglichkeit zur Einsicht in den SiedlungsplanAuflage des 

Siedlungsplanes; 

 b) das Ausmaß der Zuteilung; 

 c) der Kaufpreis; 
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 d) die Zahlungs- und Übernahmsbedingungen; 

 e) die Vorschreibungen und das Ausmaß der Beitragsleistungen gemäß Abs. 1 lit. d und 

e. 

(4) Kaufwerber, die bei der Zuteilung nicht berücksichtigt werden konnten, sind hievon 

bescheidmäßig zu verständigen.  Im Bescheid ist auch Ort und Zeit der Möglichkeit zur Einsicht 

in den SiedlungsplanAuflage des Siedlungsplanes anzugeben. 

§ 10 

Die Agrarbehörde hat nach rechtskräftigem Abschluß des Siedlungsverfahrens die 

Durchführung im Grundbuch und im Grundkataster zu veranlassen. Sie hat die Vermarkung 

durchzuführen und die Herstellung der gemeinsamen wirtschaftlichen Anlagen zu 

überwachen. 

§ 10a 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

(1) Die Behörde ist zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach 

diesem Landesgesetz, insbesondere zur Beurteilung des Antrags und zum Erheben der 

Grundstücke und der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und anders 

dinglich oder obligatorisch berechtigter Personen mit Ausnahme der 

Hypothekargläubigerinnen und Hypothekargläubiger, zur Abfrage folgender Register mittels 

automationsunterstützter Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung befugt: 

 1. Zentrales Personenstandsregister: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit und Zeitpunkt des Todes 

natürlicher Personen, 

 2. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz, 

 3. Insolvenzdatei: Familienname, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer 

über Insolvenzverfahren, 

 4. Grundbuch: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl; die Berechtigung zur Abfrage des Grundbuches umfasst 

auch das Personenverzeichnis, 

 5. Digitale Katastralmappe und Grundstücksverzeichnisse: Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 6. Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister: die in der Anlage des Bundesgesetzes über 

das Gebäude- und Wohnungsregister, BGBl. I Nr. 9/2004, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2018, angeführten Merkmale ausgenommen lit. F, 

 7. digitale Bodenschätzungskarte: Schätzungskartenlayer und Schätzungsreinbücher, 

 8. Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister, Ergänzungsregister und 

Unternehmensregister: die Stammdaten, Kennziffern und Identifikationsmerkmale 

sowie die vertretungs- und zeichnungsbefugten Personen, 

soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(2) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen.  
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Gesetz vom 19. Dezember 1931, betreffend die Kennzeichnung altererbten bäuerlichen 

Besitzes in Oberösterreich 

 
§ 2 

Das Recht, die Bezeichnung „Erbhof“ zu führen wird von Amts wegen oder über Ansuchen 

des Eigentümers bei Nachweis der Voraussetzungen des § 1 von der Landesregierung 

verliehen und schließt die Befugnis in sich, diese Bezeichnung sichtbar am Wohngebäude zu 

führen. Über die Verleihung des Rechtes ist eine Urkunde auszustellenauszufertigen. 

Abschriften dieser Urkunden sind nach Gerichtsbezirken und Gemeinden geordnet im 

Landesregierungsarchiv zu hinterlegen. 
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Gesetz vom 20. März 1970 über das landwirtschaftliche Siedlungswesen 

(Oö. LSG. 1970) 

 
§ 14 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über grundbücherliche Amtshandlungen, 

Benachrichtigung des Grundbuchsgerichtes und dergleichen finden auf Grundstücke 

sinngemäß Anwendung, welche nicht in einem Grundbuch eingetragen sind. 

§ 14a 

(1) Die Behörde ist zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach 

diesem Landesgesetz, insbesondere zur Beurteilung des Antrags und zum Erheben der 

Grundstücke und der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und anders 

dinglich oder obligatorisch berechtigter Personen mit Ausnahme der 

Hypothekargläubigerinnen und Hypothekargläubiger, zur Abfrage folgender Register mittels 

automationsunterstützter Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung befugt: 

 1. Zentrales Personenstandsregister: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit und Zeitpunkt des Todes 

natürlicher Personen, 

 2. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz, 

 3. Insolvenzdatei: Familienname, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer 

über Insolvenzverfahren, 

 4. Grundbuch: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl; die Berechtigung zur Abfrage des Grundbuchs umfasst 

auch das Personenverzeichnis, 

 5. Digitale Katastralmappe und Grundstücksverzeichnisse: Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 6. Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister: die in der Anlage des Bundesgesetzes über 

das Gebäude- und Wohnungsregister, BGBl. I Nr. 9/2004, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2018, angeführten Merkmale ausgenommen lit. F, 

 7. Digitale Bodenschätzungskarte: Schätzungskartenlayer und Schätzungsreinbücher, 

 8. Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister, Ergänzungsregister und 

Unternehmensregister: die Stammdaten, Kennziffern und Identifikationsmerkmale 

sowie die vertretungs- und zeichnungsbefugten Personen, 

soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(2) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 
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Landesgesetz vom 7. Juli 1994 über den Verkehr mit Grundstücken 

(Oö. Grundverkehrsgesetz 1994 - Oö. GVG 1994) 

 
INHALTSVERZEICHNIS 

 

5. HAUPTSTÜCK 

I. ABSCHNITT 

Vollziehung, Administrationsbestimmungen 

§ 25 Behörden 

§ 26 Zusammensetzung der Grundverkehrskommissionen 

§ 27 Bestellungsvoraussetzungen 

§ 28 Amtsdauer; Amtsenthebung 

§ 29 Entschädigung, Reise(Fahrt)auslagen 

§ 30 Örtliche Zuständigkeit 

§ 31 Verfahrensbestimmungen 

§ 31a Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

§ 32 Verwaltungsabgaben 

§ 33 Mitwirkung bei der Vollziehung 

§ 34 Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

2. HAUPTSTÜCK 

I. ABSCHNITT 

Rechtserwerb an land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken 

§ 5 

Erwerb durch Nicht-Selbstbewirtschafter 

(1) Rechtserwerbe nach § 4 Abs. 1 an Flächen mit einem Gesamtausmaß von mehr als 

5.000 m² durch einen Rechtserwerber (eine Rechtserwerberin), der (die) nicht glaubhaft 

macht, dass er (sie) diese selbst ordnungsgemäß bewirtschaften wird, sind vom (von der) 

Vorsitzenden der Behörde unverzüglich dem Landwirtschaftlichen Siedlungsfonds für 

Oberösterreich und der örtlich zuständigen Bezirksbauernkammer mitzuteilen sowie durch 

Anschlag an der Amtstafel bei der Geschäftsstelle und Veröffentlichung im Internet bekannt 

zu machen. In der Mitteilung bzw. Bekanntmachung sind der Name des Eigentümers (der 

Eigentümerin) sowie die Grundstücksdaten (Fläche, Grundstücksnummer(n), 

Katastralgemeinde(n)) anzuführen; auf die Möglichkeit ein verbindliches Kaufanbot gemäß 

Abs. 3 zu legen, ist hinzuweisen. Die Bekanntmachungsfrist beträgt einen Monat. 

(2) Der (Die) Vorsitzende kann von einer Bekanntmachung gemäß Abs. 1 absehen, wenn 

anzunehmen ist, dass 

 – der Rechtserwerb bereits aus Gründen des § 4 Abs. 6 zu versagen oder 

 – der Rechtserwerb nach § 4 Abs. 5 zu genehmigen 

ist. Gelangt die Behörde in der Folge im Genehmigungsverfahren zu einem anderen Ergebnis, 

ist die Bekanntmachung unverzüglich nachzuholen. 

(3) Soweit ein Rechtserwerb (Abs. 1) nicht im Sinn des Abs. 2 erster Satz zu entscheiden 

ist, ist dieser zu untersagen, wenn 
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 1. eine Person, die die ordnungsgemäße Selbstbewirtschaftung der Flächen glaubhaft 

macht, diese Flächen für die Aufstockung ihres land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs 

benötigt und auch den Nachweis erbringt, zum Rechtserwerb in der Lage zu sein, oder 

 2. der Landwirtschaftliche Siedlungsfonds für Oberösterreich in Erfüllung seiner Aufgaben 

nach § 16 Abs. 1 lit. a Oö. LSG 1970 

innerhalb der Bekanntmachungsfrist der Behörde ein Kaufanbot für alle in der 

Bekanntmachung angeführten Flächen zu einem mindestens ortsüblichen Preis vorlegt. 

Verspätete Anbote sind nicht zu berücksichtigen. 

(4) Ein Kaufanbot gemäß Abs. 3 muss mindestens bis einen Monat nach Rechtskraft der 

Entscheidung der Behörde über den ursprünglichen Rechtserwerb verbindlich sein. 

(5) Abs. 1 bis 4 gelten nicht für Rechtserwerbe 

 1. durch nahe Angehörige (§ 2 Abs. 7) oder 

 2. an landwirtschaftlichen Grundstücken, deren Selbstbewirtschaftung durch die 

Eigentümerin bzw. den Eigentümer voraussichtlich für die Dauer von mindestens zehn 

Jahren auf Grund unauflösbarer Rechte Dritter nicht möglich ist, oder 

 3. auf Grund einer Zwangsversteigerung. 

3. HAUPTSTÜCK 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 10 

Pflichten der Vertragsschließenden 

(1) Die Genehmigung eines genehmigungsbedürftigen Rechtserwerbs ist vom 

Rechtserwerber schriftlich innerhalb von vier Wochen nach Entstehen des Rechtstitels oder 

nach Rechtskraft eines die Genehmigungsbedürftigkeit feststellenden Bescheids nach § 11 

bei der Behörde zu beantragen, sofern der Antrag nicht innerhalb dieser Frist durch eine 

andere Vertragspartei gestellt wird. 

(2) Der Antrag hat insbesondere 

 1. die Namen und Anschriften der Parteien, 

 2. eine Erklärung des Erwerbers über seine Staatsangehörigkeit, erforderlichenfalls 

Nachweise zur Beurteilung der Frage, ob eine Gleichstellung gemäß § 9 Abs. 1 oder 2 

gegeben ist, bei juristischen Personen zudem, ob die Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 

Z 2 bis 5 vorliegen, 

 3. eine Ausfertigung oder Kopie des dem Rechtserwerb zugrunde liegenden Vertrags 

oder den abschriftlichen Nachweis eines sonstigen Rechtstitels sowie, 

 4. den Grundbuchsauszug über das Grundstück sowie 

 4.5. eine Erklärung des Rechtserwerbers über die beabsichtigte Nutzung bzw. den 

Verwendungszweck des Grundstücks oder Grundstücksteils (z. B. Wohnung) 

zu enthalten. 

(3) Rechtserwerber und Rechtsvorgänger sind verpflichtet, den Grundverkehrsbehörden 

über deren Verlangen die entsprechenden Auskünfte, insbesondere über den Zweck des 

Rechtserwerbs und die tatsächliche Verwendung eines erworbenen Grundstücks oder 

Grundstücksteils, zu erteilen und entsprechende Unterlagen oder Nachweise beizubringen. 

(4) Anträge, Pläne, Beschreibungen und Unterlagen gemäß Abs. 1 und 3 können der 

Behörde entweder physisch (in Papier) oder elektronisch übermittelt werden. Je nach dem gilt: 
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 1. Im Fall einer physischen Einbringung kann die Behörde je nach Erforderlichkeit 

innerhalb von zwei Wochen auch die Vorlage weiterer Ausfertigungen oder, sofern 

technisch möglich, auch die Übermittlung einer elektronischen Ausfertigung verlangen. 

 2. Im Fall der elektronischen Einbringung ist der jeweiligen Behörde von der anzeigenden 

Person mit dem Antrag mitzuteilen, ob sie im Teilnehmerverzeichnis registriert ist und 

an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis oder am elektronischen 

Rechtsverkehr teilnimmt; erfolgt eine solche Mitteilung nicht, kann die Behörde je nach 

Erforderlichkeit innerhalb von zwei Wochen auch die Vorlage weiterer physischer 

Ausfertigungen verlangen; dasselbe gilt sinngemäß, wenn sich trotz ursprünglich 

gegenteiliger Mitteilung erst während des Verfahrens herausstellt, dass die anzeigende 

Person an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis nicht teilnimmt. 

(5) Mit einem elektronischen Antrag gemäß Abs. 4 Z 2 vorgelegte Beilagen, die keine 

inhaltliche Einheit bilden, sind als getrennte Anhänge zu übermitteln. Beilagen sind mit einer 

Bezeichnung zu versehen, die ihren Inhalt zum Ausdruck bringt. Antrag und Beilagen dürfen 

nur dann in gescannter Form eingebracht werden, wenn diese nicht in originär elektronischer 

Form zur Verfügung stehen. 

4. HAUPTSTÜCK 

I. ABSCHNITT 

Zivilrechtliche Bestimmungen 

§ 16 

Grundbuch 

(1) Rechtserwerbe, die diesem Landesgesetz unterliegen (§ 1 Abs. 2), dürfen im 

Grundbuch nur eingetragen werden, wenn dem Grundbuchsgesuch für sämtliche 

Grundstücksflächen - allein oder in Verbindung miteinander - Folgendes angeschlossen ist: 

 1. ein rechtskräftiger Genehmigungsbescheid bzw. eine verwaltungsgerichtliche 

Entscheidung, die die Genehmigung enthält, oder 

 2. ein rechtskräftiger Feststellungsbescheid (§ 11) bzw. eine verwaltungsgerichtliche 

Entscheidung darüber, dass der Rechtserwerb nach diesem Landesgesetz 

genehmigungsfrei zulässig ist, oder 

 3. eine schriftliche Erklärung des Rechtserwerbers, dass der Rechtserwerb nach diesem 

Landesgesetz genehmigungsfrei zulässig ist. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn der Verbücherung ein rechtskräftiger Zuschlag oder ein 

rechtskräftiger Beschluss über die Annahme eines Überbots zugrunde liegt. 

(3) Erklärungen gemäß Abs. 1 Z 3 können auch in die Vertragsurkunde über einen 

Rechtserwerb aufgenommen werden. Sie müssen jedenfalls folgenden Zusatz enthalten: 

„Dem Unterzeichneten sind im vollen Umfang die Strafbestimmungen des § 35 Oö. 

Grundverkehrsgesetz 1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung 

(Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts, Rückabwicklung) bekannt.“ 

(4) Dem Grundbuchsgesuch sind im Fall einer Erklärung gemäß Abs. 1 Z 3 eine 

zusätzliche Ausfertigung oder Kopie des dem Rechtserwerb zugrunde liegenden Vertrags oder 

Nachweises eines sonstigen Rechtstitels und - sofern die Erklärung nicht in die 

Vertragsurkunde aufgenommen wurde - auch eine zusätzliche Ausfertigung oder Kopie der 

Erklärungsurkunde anzuschließen. Die Grundbuchsgerichte haben diese Unterlagen 



  Seite 47 

zusammen mit einer Ausfertigung des Grundbuchsbeschlusses an die örtlich zuständige 

Grundverkehrsbehörde weiterzuleiten. Diese hat stichprobenweise jährlich mindestens 5 % 

der Erklärungen gemäß Abs. 1 Z 3 nachweislich auf ihre Richtigkeit zu prüfen. 

(5) Wenn der Verbücherung ein rechtskräftiger Zuschlag oder ein rechtskräftiger 

Beschluss über die Annahme eines Überbots zugrunde liegt, haben die Grundbuchsgerichte 

eine Ausfertigung des Grundbuchsbeschlusses an die örtlich zuständige 

Grundverkehrsbehörde weiterzuleiten. Die Grundbuchsgerichte haben der örtlich zuständigen 

Grundverkehrsbehörde ferner eine Ausfertigung des Grundbuchsbeschlusses über die 

Verbücherung eines originären Rechtserwerbs von Rechten im Sinn von § 1 Abs. 2 Z 1 bis 3 

zu übermitteln. 

(6) Die Grundbuchsgerichte können die Übermittlungen gemäß Abs. 4 und 5 auch 

elektronisch durchführen. 

5. HAUPTSTÜCK 

I. ABSCHNITT 

Vollziehung, Administrationsbestimmungen 

§ 31 

Verfahrensbestimmungen 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind die Bestimmungen 

des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes anzuwenden. 

(2) Parteien der Verfahren nach diesem Landesgesetz sind der Rechtserwerber und der 

Rechtsvorgänger. 

(2a) Der Gemeinde, in der ein erfasstes Grundstück oder ein erfasster Grundstücksteil 

liegt, ist im Verfahren zur Genehmigung von Rechtserwerben Gelegenheit zu geben, binnen 

14 Tagen Stellung zu nehmen, sofern der Antrag nicht zurückzuweisen ist. 

Genehmigungsbescheide der Behörden gemäß § 25 Abs. 1 sind der Gemeinde zuzustellen. 

Die Gemeinde kann das Rechtsmittel der Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG an 

das Landesverwaltungsgericht und in Genehmigungsverfahren nach § 8 Revision gemäß Art. 

133 Abs. 8 B-VG an den Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(3) Bescheide der Bezirksgrundverkehrskommission betreffend den Rechtserwerb an 

land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken sind auch der Landwirtschaftskammer für 

Oberösterreich zuzustellen. Gegen diese Bescheide kann die Landwirtschaftskammer für 

Oberösterreich das Rechtsmittel der Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG erheben. 

Die Zustellung der Bescheide an die Landwirtschaftskammer für Oberösterreich erfolgt im 

Wege der örtlich zuständigen Bezirksbauernkammer, wobei die Zustellung an die 

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich mit der Zustellung an die Bezirksbauernkammer 

als vollzogen gilt. 

(4) Die Grundverkehrskommissionen sind vom Vorsitzenden nach Bedarf schriftlich unter 

Angabe der Verhandlungsgegenstände zu Sitzungen einzuberufen. Die Sitzungen sind nicht 

öffentlich. Die Grundverkehrskommissionen sind nur bei Anwesenheit des Vorsitzenden 

(Stellvertreters) und von mindestens der Hälfte aller Mitglieder (Ersatzmitglieder) 

beschlußfähig. Für einen Beschluß ist einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Mitteilungen über den 

Inhalt einer Verhandlung, insbesondere über die Abstimmung, sind nicht zulässig. Die 
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Beschlussfassung über die Festlegung der Vertretungsermächtigung in Beschwerdeverfahren 

und das Absehen der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung kann von der bzw. dem 

Vorsitzenden auf schriftlichem Weg veranlasst werden (Umlaufbeschluss).  

(5) Die Behörde gemäß § 25 Abs. 1 hat eine mündliche Verhandlung durchzuführen, wenn 

eine Partei nach Abs. 2 oder eine Gemeinde nach Abs. 2a dies beantragen.  

(6) Das Landesverwaltungsgericht entscheidet durch Senate über Beschwerden gegen 

Bescheide der Bezirksgrundverkehrskommissionen, mit denen Rechtserwerben an land- oder 

forstwirtschaftlichen Grundstücken die Genehmigung erteilt oder versagt wurde, sowie über 

Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in diesen Angelegenheiten. Diesen 

Senaten hat eine auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft fachkundige Laienrichterin 

bzw. ein auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft fachkundiger Laienrichter anzugehören. 

(7) Das Amt als fachkundige Laienrichterin bzw. fachkundiger Laienrichter ist ein 

Ehrenamt. Niemand ist zur Annahme eines solchen Amtes verpflichtet. 

(8) Fachkundige Laienrichterinnen bzw. Laienrichter müssen österreichische 

Staatsangehörige und voll handlungsfähig sein. Sie dürfen nicht wegen einer vorsätzlich 

begangenen strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden sein, außer die Strafe ist 

getilgt oder die Voraussetzungen des § 6 des Tilgungsgesetzes 1972, BGBl. Nr. 68/1972, 

liegen vor. „§ 79 Abs. 1 bis 3 RStDG§ 208 Abs. 1 RStDG gilt sinngemäß. 

(9) Die fachkundige Laienrichterin bzw. der fachkundige Laienrichter sind von der 

Landesregierung jeweils für die Dauer von sechs Jahren zu bestellen. Sie bzw. er ist vor Antritt 

ihres bzw. seines Amtes von der Präsidentin bzw. vom Präsidenten zu beeiden. Das Amt 

beginnt mit der Angelobung. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Für die fachkundige 

Laienrichterin bzw. den fachkundigen Laienrichter ist in gleicher Weise und unter den gleichen 

Voraussetzungen für den Fall der Verhinderung mindestens eine Ersatzrichterin bzw. ein 

Ersatzrichter zu bestellen. 

(10) Das Amt als fachkundige Laienrichterin bzw. fachkundiger Laienrichter oder 

Ersatzrichterin bzw. Ersatzrichter endet 

 1. mit Ablauf der Bestelldauer, wenn aber die Bestellung der nachfolgenden fachkundigen 

Laienrichterin bzw. des nachfolgenden fachkundigen Laienrichters oder Ersatzrichterin 

bzw. Ersatzrichters nach diesem Zeitpunkt erfolgt, mit dem Amtsantritt der 

nachfolgenden fachkundigen Laienrichterin bzw. des nachfolgenden fachkundigen 

Laienrichters oder Ersatzrichterin bzw. Ersatzrichters, und wenn aber die fachkundige 

Laienrichterin bzw. der fachkundige Laienrichter oder Ersatzrichterin bzw. Ersatzrichter 

an einer öffentlichen mündlichen Verhandlung im Verfahren teilgenommen hat, erst mit 

Beendigung dieses Verfahrens, 

 2. durch Tod, 

 3. durch Verzicht oder 

 4. durch Amtsenthebung. 

Der Verzicht ist der Präsidentin bzw. dem Präsidenten schriftlich zu erklären. Er wird eine 

Woche nach Einlangen der Verzichtserklärung unwiderruflich und, wenn kein späterer 

Zeitpunkt in der Verzichtserklärung angegeben ist, wirksam. 
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(11) Der Personalsenat (§ 8 Abs. 2a Oö. LVwGG) des Landesverwaltungsgerichts hat eine 

fachkundige Laienrichterin bzw. einen fachkundigen Laienrichter oder Ersatzrichterin bzw. 

Ersatzrichter ihres bzw. seines Amtes zu entheben, wenn diese bzw. dieser 

 1. eine der gesetzlichen Bestellungsvoraussetzungen verliert, 

 2. auf Grund ihrer bzw. seiner gesundheitlichen Verfassung ihre bzw. seine richterlichen 

Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, 

 3. unentschuldigt die Amtspflichten wiederholt vernachlässigt oder 

 4. ein Verhalten setzt, das mit dem Ansehen des Amtes unvereinbar ist. 

(12) Die fachkundige Laienrichterin bzw. der fachkundige Laienrichter und die 

Ersatzrichterin bzw. der Ersatzrichter sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig; sie haben 

hiebei die mit dem Richteramt verbundenen Befugnisse in vollem Umfang. 

(13) Der fachkundigen Laienrichterin bzw. dem fachkundigen Laienrichter und der 

Ersatzrichterin bzw. dem Ersatzrichter gebührt für die Erfüllung ihrer bzw. seiner Aufgaben 

eine Entschädigung. Die Höhe dieser Entschädigung legt die Landesregierung durch 

Verordnung fest. 

§ 31a 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

(1) Die Behörde ist zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach 

diesem Landesgesetz, insbesondere zur Beurteilung des Antrags und zum Erheben der 

Grundstücke und der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und anders 

dinglich oder obligatorisch berechtigter Personen, der Überprüfung von Identitäten und 

betreffend Z 8 zur Prüfung der Bestellungsvoraussetzungen nach § 27 und § 31 Abs. 8 zur 

Abfrage folgender Register mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung und zur 

weiteren Verarbeitung befugt: 

 1. Zentrales Personenstandsregister: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit und Zeitpunkt des Todes 

natürlicher Personen, 

 2. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz, 

 3. Zentrales Fremdenregister: Daten nach § 27 Abs. 1 Z 1 bis 6 sowie 11 iVm. § 29 Abs. 1 

letzter Satz BFA-Verfahrensgesetz, 

 4. Grundbuch: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl; die Berechtigung zur Abfrage des Grundbuches umfasst 

auch das Personenverzeichnis, 

 5. Digitale Katastralmappe und Grundstücksverzeichnisse: Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 6. Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister, Ergänzungsregister und 

Unternehmensregister: die Stammdaten, Kennziffern und Identifikationsmerkmale 

sowie die vertretungs- und zeichnungsbefugten Personen, 

 7. Register der wirtschaftlichen Eigentümer: Daten über wirtschaftliche Eigentümer 

gemäß § 2 iVm. § 10 Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, 
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 8. Strafregister: Strafregisterauszug; Daten über nicht getilgte strafgerichtliche 

Verurteilungen, die keiner Auskunftsbeschränkung unterliegen, nach § 9 Abs. 1 

Strafregistergesetz 1968, 

soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(2) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 
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Landesgesetz über den Schutz hinweisgebender Personen (Oö. Hinweis-

Schutzgesetz - Oö. HSchG) 

 
7. Abschnitt 

Straf- und Schlussbestimmungen 

§ 22 

Verweise 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf Unionsrechtsakte verwiesen wird, ist dies als 

Verweis auf folgende Fassung zu verstehen: 

 - Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht 

melden, ABl. Nr. L 305 vom 26.11.2019, S 17, in der Fassung Verordnung (EU) 

2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über 

bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 

2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte), ABl. Nr. L 265 vom 

12.10.2022, S 1der Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für 

Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie 

(EU) 2019/1937, ABl. Nr. L 347 vom 20.10.2020, S 1; 

 - Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016, S 1, in der Fassung der 

Berichtigung vom 4. März 2021, ABl. Nr. L 74 vom 4.3.2021, S 35. 

(2) Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, ist dies als 

Verweis auf folgende Fassung zu verstehen: 

 - Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit 

öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz - E-GovG), BGBl. I Nr. 10/2004, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2022; 

 - Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz - DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2023BGBl. I Nr. 148/2021. 
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Gesetz vom 30. März 1960, mit dem die Oberösterreichische Lebensrettungsmedaille 

und die Oberösterreichische Erinnerungsmedaille für Katastropheneinsatz geschaffen 

werden (Oö. Lebensrettungs- und Katastropheneinsatzmedaillengesetz) 

 
§ 1 

Oberösterreichische Lebensrettungsmedaille 

(1) Für eine unter Einsatz des eigenen Lebens durchgeführte Errettung von Menschen aus 

Lebensgefahr wird die Oberösterreichische Lebensrettungsmedaille geschaffen. 

(2) Für die Verleihung des Ehrenzeichens kommen Personen in Betracht, die in 

Oberösterreich erfolgreich eine Rettung aus Lebensgefahr durchgeführt haben. Als 

Rettungstat ist nicht nur die Errettung einzelner bestimmter Personen, sondern auch die 

Errettung eines unbestimmten Personenkreises vor einer offensichtlich großen Gefahr für 

Leben und Gesundheit anzusehen. Führen örtlich und zeitlich zusammenhängende 

Handlungen einer Person zur Errettung mehrerer Menschen, so werden sie als eine 

Rettungstat gewertet. 

(3) In besonders begründeten Fällen kann die Medaille auch verliehen werden, wenn die 

Rettungstat zwar nicht zur Errettung eines Menschen geführt hat, aber unter Umständen 

erfolgte, die nach der gegebenen Lage die Errettung möglich erscheinen ließen und von einem 

besonderen Mut des Retters zeugten. 

(4) Unabhängig von der Verleihung des Ehrenzeichens kann die Landesregierung für die 

Rettungstat eine Geldbelohnung zuerkennen. 

§ 2 

Oberösterreichische Erinnerungsmedaille für Katastropheneinsatz 

Für persönlichen aufopfernden und uneigennützigen Einsatz bei Hilfs- und 

Rettungsmaßnahmen anläßlich der Abwehr von Elementarkatastrophen und anderen 

katastrophenartigen Ereignissen im Lande Oberösterreich wird die Oberösterreichische 

Erinnerungsmedaille für Katastropheneinsatz geschaffen. 

§ 3 

VerfahrenGemeinsame Bestimmungen 

(1) Die Medaillen (§§ 1 und 2) können mehrmals verliehen werden. 

(2) An Personen, die wegen einer vorsätzlich begangenen gerichtlich strafbaren Handlung 

rechtskräftig verurteilt sind, können Medaillen solang nicht verliehen werden, wie diese 

Verurteilungen in der beschränkten Auskunft gemäß § 6 Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68, 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2012, ersichtlich sind. 

(2a) Die Landesregierung ist zur Verarbeitung von Daten über gerichtlich strafbare 

Handlungen oder Unterlassungen aus diesbezüglichen Registern mittels 

automationsunterstützter Datenverarbeitung, einschließlich der Verarbeitung mittels der 

verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-

Gesetz, zur Beurteilung der Verleihungswürdigkeit nach Abs. 2 befugt. 

(2b) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 
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(3) Wird nachträglich bekannt, dass die Voraussetzungen gemäß den §§ 1 und 2 zum 

Zeitpunkt der Verleihung der Auszeichnung tatsächlich nicht vorgelegen sind, so ist die 

Medaille abzuerkennen und der Landesregierung zurückzustellen. 

(4) Alle mit einer Medaille ausgezeichneten Personen sind berechtigt, die ihnen verliehene 

Medaille zu tragen und sich als Trägerin bzw. Träger dieser Medaille zu bezeichnen. Andere 

Sonderrechte oder Sonderpflichten sind damit nicht verbunden. 

(5) Die Medaille geht in das Eigentum der bzw. des Ausgezeichneten über. Sie darf von 

anderen Personen nicht getragen und zu Lebzeiten der bzw. des Ausgezeichneten nicht in 

das Eigentum anderer Personen übertragen werden. 

(6) Wer eine Medaille unbefugt trägt oder sich unbefugt als deren Trägerin bzw. Träger 

bezeichnet oder wer sie Unbefugten zum Tragen überlässt, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 

vorzubringen. 
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Landesgesetz 

über die Erhebung einer Gemeindeabgabe für das Abstellen von mehrspurigen 

Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen sowie die Betrauung von Straßenaufsichtsorganen 

(Oö. Parkgebühren- und Straßenaufsichtsorganegesetz) 

Gesetz vom 4. März 1988 über die Erhebung einer Gemeindeabgabe für das Abstellen 

von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (Oö. Parkgebührengesetz) 

 
1. Abschnitt 

Kurzparkzonen 

§ 1 

(1) Die Gemeinden werden nach Maßgabe dieses Gesetzes ermächtigt, durch 

Verordnung des Gemeinderates eine Abgabe (Parkgebühr) für das Abstellen von 

mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 der Straßenverkehrsordnung 1960 - 

StVO 1960) für die nach den straßenpolizeilichen Vorschriften zulässige Parkdauer 

auszuschreiben. 

(2) Als Abstellen im Sinne dieses Gesetzes gelten das Halten und Parken gemäß § 2 

Abs. 1 Z 27 und 28 StVO 1960. 

(3) Die Verordnung gemäß Abs. 1 hat zu enthalten: 

 1. die Höhe der Parkgebühr pro Zeiteinheit; 

 2. die Zeit, innerhalb der das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen 

gebührenpflichtig ist; 

 3. eine planliche Darstellung des örtlichen Geltungsbereichs der Parkgebührenpflicht; 

 4. die Angabe über Ausnahmen (Befreiungen) von der Parkgebührenpflicht; 

 5. die Art (Arten) der Entrichtung der Parkgebühr einschließlich der Anordnungen an die 

Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker, welche Kurzparknachweise entsprechend 

der Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung zur Überwachung der 

Abgabenentrichtung zu verwenden sind. 

(4) Die nach Abs. 3 bestimmten Gebiete (gebührenpflichtige Kurzparkzonen) sind nach 

den entsprechenden straßenpolizeilichen Vorschriften kundzumachen. 

2. Abschnitt 

Aufsichtsorgane zur Kontrolle der Einhaltung der Abgabepflicht 

§ 5a 

(1) Die Kontrolle der Einhaltung der Abgabepflicht fällt - unbeschadet des § 8 - in die 

Zuständigkeit der Gemeinden; die Gemeinden können mit der Kontrolle der Einhaltung der 

Abgabepflicht 

 1. Mitglieder eines in der Gemeinde eingerichteten Gemeindewachkörpers betrauen oder 

 2. besondere Aufsichtsorgane betrauenbestellen (§ 5b bis § 5d). Die 

BetrauungBestellung kann befristet erfolgen. 

(2) Die Aufsichtsorgane sind bei der Durchführung der Kontrolle der Einhaltung der 

Abgabepflicht gemäß Abs. 1 an die Weisungen der zuständigen Gemeindeorgane gebunden. 

Sie haben alle in Ausübung ihres Amtes gemachten Wahrnehmungen, die ein behördliches 

Tätigwerden erfordern, der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen, im übrigen aber 

gegenüber jeder Person strengstes Stillschweigen zu bewahren. 
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(3) Bei der Durchführung der Kontrolle gemäß Abs. 1 haben die Aufsichtsorgane so 

vorzugehen, daß damit eine möglichst geringe Beeinträchtigung verbunden ist und jedes 

unnötige Aufsehen tunlichst vermieden wird. 

§ 5b 

(1) Zu besonderen Aufsichtsorganen gemäß § 5a Abs. 1 Z 2 können nur eigenberechtigte 

österreichische Staatsbürger betrautbestellt werden, die 

 1. die erforderliche gesundheitliche Eignung (Abs. 2) sowie Verläßlichkeit (Abs. 3) 

besitzen, 

 2. mit den Aufgaben ihres öffentlichen Amtes vertraut sind und die damit verbundenen 

Rechte und Pflichten kennen (Abs. 4). 

Auf die BetrauungBestellung besteht auch bei Erfüllung der Voraussetzungen kein 

Rechtsanspruch. 

(2) Die gesundheitliche Eignung ist durch ein amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen. 

Dieses darf im Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als vier Wochen sein. 

(3) Die erforderliche Verläßlichkeit ist nicht (mehr) als gegeben anzusehen, wenn 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß das Aufsichtsorgan von seinen Befugnissen in 

einer den Bestimmungen dieses Landesgesetzes nicht entsprechenden Weise Gebrauch 

machen wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn diese Person wegen einer vorsätzlich 

begangenen gerichtlich strafbaren Handlung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 

Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt wurde, wenn die 

Verurteilung noch nicht getilgt ist oder zumindest nicht der beschränkten Auskunft aus dem 

Strafregister (§ 6 Tilgungsgesetz 1972) unterliegt und wenn nach der Eigenart der strafbaren 

Handlung und nach der Persönlichkeit des Verurteilten seine Verläßlichkeit in Zweifel gezogen 

werden muß. 

(4) Vor der erstmaligen BetrauungBestellung hat sich die Behörde vom Vorliegen der 

Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 2 durch eine eingehende Befragung über die für die 

Ausübung der Tätigkeit maßgebenden Rechtsvorschriften zu überzeugen; die 

Aufsichtsorgane haben bei Antritt ihres Amtes vor der Behörde die gewissenhafte Erfüllung 

der mit dem Amt verbundenen Pflichten zu geloben. 

(5) Zum Zweck der Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen und zur Ausstellung 

eines Ausweises ist die Gemeinde zur Abfrage folgender Register mittels 

automationsunterstützter Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung berechtigt: 

 1. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz, 

 2. Führerscheinregister: Daten über das Vorliegen von Lenkberechtigungen, Daten über 

Entzüge von Lenkberechtigungen, 

 3. Strafregister: Daten über nicht getilgte strafgerichtliche Verurteilungen nach § 9 Abs. 1 

Strafregistergesetz 1968 iVm. § 6 Tilgungsgesetz 1972, 

 4. Bestände der Passbehörden: das aktuelle Lichtbild, ausgenommen das Lichtbild eines 

Reisepasses gemäß § 4a des Passgesetzes 1992, sofern in den Beständen der 

Passbehörden kein Lichtbild vorhanden ist, ist die antragstellende Person verpflichtet, 

ein Lichtbild beizubringen, 
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soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(6) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 

§ 5c 

(1) Die Behörde hat dem besonderen Aufsichtsorgan (§ 5a Abs. 1 Z 2) ein 

Dienstabzeichen und einen Dienstausweis auszustellenauszufolgen. Das Aufsichtsorgan hat 

bei der Ausübung seines Amtes das Dienstabzeichen an sichtbarer Stelle zu tragen sowie den 

Dienstausweis mit sich zu führen; der Dienstausweis ist bei Amtshandlungen auf Verlangen 

vorzuweisen. 

(1a) Der Dienstausweis kann in digitaler Form ausgestellt werden. Für den Nachweis der 

Betrauung können die Daten gemäß Abs. 3 für die Dauer von höchstens einer Woche zum E-

ID dieser Person gespeichert werden. Es ist in der Anwendung ersichtlich zu machen, wann 

die Daten zuletzt aktualisiert wurden. 

(2) Nähere Vorschriften über Form, Größe, Ausführung und Tragweise des 

Dienstabzeichens sowie Form undden Inhalt des Dienstausweises könnenwerden durch 

Verordnung der Landesregierung festgelegt werden. 

(3) Die Behörde hat über die betrauten Aufsichtsorgane ein Register mit den wesentlichen 

personenbezogenen Daten (Vor- und Familienname, Nummer des Dienstabzeichens, Datum 

der Bestellung, Befugnisse des Organs) fortlaufend zu führen. Die Behörde hat auf Verlangen 

Auskunft darüber zu erteilen, ob eine bestimmte Person als Aufsichtsorgan betraut ist. 

Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs und der betrauten Person kann, sofern die 

technischen Voraussetzungen vorliegen, die Auskunft durch eine Abfrage im Weg der 

Datenfernübertragung ermöglicht werden, soweit dies zur Wahrnehmung der übertragenen 

Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Die Behörde hat über die bestellten Aufsichtsorgane ein Register mit den wesentlichen 

personenbezogenen Daten (Vor- und Familienname, Nummer des Dienstabzeichens, Datum 

der Bestellung, Befugnisse des Organs) fortlaufend zu führen. Die Behörde hat auf Verlangen 

Auskunft darüber zu erteilen, ob eine bestimmte Person als Aufsichtsorgan bestellt ist.  

(4) Das Aufsichtsorgan hat der Behörde unverzüglich jede Änderung der seine 

BetrauungBestellung betreffenden Umstände mitzuteilen und, wenn eine Änderung im 

Dienstausweis erforderlich ist, gleichzeitig den Dienstausweis vorzulegen. Ebenso ist der 

Verlust des Dienstausweises und des Dienstabzeichens der Behörde anzuzeigen. Bei 

Beendigung der Tätigkeit als Aufsichtsorgan sind der Behörde der Dienstausweis und das 

Dienstabzeichen zurückzugeben. 

§ 5d 

(1) Die BetrauungBestellung des besonderen Aufsichtsorgans (§ 5a Abs. 1 Z 2) endet 

 1. durch Verzicht, 

 2. durch den Ablauf einer allfälligen Befristung, 

 3. wenn die Organisation der Kontrolle der Einhaltung der Abgabepflicht geändert wird, 

oder 
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 4. die Gemeinde von der Einhebung dieser Abgabe zur Gänze oder zum Teil Abstand 

nimmt. 

(2) Die Betrauung ist zu widerrufen, wenn 

 1. nach der Betrauung bekannt wird, dass eine zur Betrauung geforderte Voraussetzung 

nicht vorgelegen ist, 

 2. eine zur Betrauung geforderte Voraussetzung weggefallen ist, oder 

 3. es wiederholt gegen seine Pflichten als Aufsichtsorgan verstoßen hat. 

(2) Ein Aufsichtsorgan ist seines Amtes zu entheben, wenn 

 1. nach der Bestellung bekannt wird, daß eine zur Bestellung geforderte Voraussetzung 

nicht vorgelegen ist, 

 2. eine zur Bestellung geforderte Voraussetzung weggefallen ist, oder 

 3. es wiederholt gegen seine Pflichten als Aufsichtsorgan verstoßen hat. 

3. Abschnitt 

Aufsichtsorgane für die straßenpolizeiliche Überwachung des ruhenden Verkehrs und 

die Verkehrsregelung 

§ 5e 

(1) Die Landesregierung kann Organe der Straßenaufsicht betrauen und vereidigen. Diese 

Organe können insbesondere zur Durchführung von Überwachungen des ruhenden Verkehrs 

sowie Verkehrsregelungen nach § 97 Abs. 4 der Straßenverkehrsordnung 1960 

herangezogen werden. Die Landesregierung kann die Durchführung der Vereidigung an die 

zuständige Bezirksverwaltungsbehörde übertragen. 

(2) Die Vereidigung ist nach der in der Anlage enthaltenen Eidesformel vorzunehmen. 

(3) Für die Betrauung der Organe der Straßenaufsicht, das Ende und den Widerruf der 

Betrauung und deren Dienstausweise sowie dem Schutz der Dienstausweise gelten § 5a 

Abs. 2 und 3, § 5b Abs. 1 und 3 bis 6 mit der Maßgabe, dass der erste Halbsatz von Abs. 4 

nicht zur Anwendung kommt, §§ 5c, 5d und § 6 Abs. 3 sinngemäß. Für die Betrauung sind für 

den jeweiligen Einsatzbereich besondere praktische und theoretische Voraussetzungen 

erforderlich, insbesondere bestimmte Lenkberechtigungen und entsprechende Schulungs- 

und Weiterbildungsmaßnahmen zum Nachweis der fachlichen Qualifikation. 

4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen, Mitwirkung von Organen des Bundes und weitere Befugnisse 

der Aufsichtsorgane 

§ 6 

(1) Wer 

 a) durch Handlungen oder Unterlassungen die Parkgebühr hinterzieht oder verkürzt bzw. 

zu hinterziehen oder zu verkürzen versucht oder 

 b) den Geboten des § 2 Abs. 2 oder den Geboten oder Verboten der auf Grund dieses 

Landesgesetzes erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 

Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 

(2) Bei allen gemäß Abs. 1 mit Strafe bedrohten Verwaltungsübertretungen können mit 

Organstrafverfügung im Sinn des § 50 Verwaltungsstrafgesetz (VStG) 1991 Geldstrafen bis 

zu 36 Euro eingehoben werden. 
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(3) Wer das im § 5c vorgesehene Dienstabzeichen bzw. den Dienstausweis oder diesem 

verwechselbar ähnliche Gegenstände unbefugt oder mißbräuchlich führt oder verwendet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 

Geldstrafe bis 2.200 Euro zu bestrafen. Unbefugt geführte Dienstabzeichen, Dienstausweise 

oder Gegenstände, die einer solchen Übertretung zugrunde liegen, sind für verfallen zu 

erklären.  

(4) Bei den nach § 6 Abs. 1 lit. a mit Strafe bedrohten Verwaltungsübertretungen können, 

wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 

 1. die Strafverfolgung der Lenkerin bzw. des Lenkers aus in ihrer bzw. seiner Person 

gelegenen Gründen offenbar unmöglich oder wesentlich erschwert sein werde oder 

 2. die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung einen Aufwand verursachen könnte, der 

gemessen an der Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsguts und der 

Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat unverhältnismäßig wäre, 

die Organe gemäß §§ 5a und 8 dieses Gesetzes technische Sperren an das Fahrzeug 

anlegen, um die Lenkerin bzw. den Lenker am Wegfahren zu hindern. Die Lenkerin bzw. der 

Lenker ist mit einer an jeder Tür, die zum Lenkersitz Zugang gewährt - wenn dies nicht möglich 

ist, sonst auf geeignete Weise -, anzubringenden Verständigung auf die Unmöglichkeit, das 

Fahrzeug ohne Beschädigung in Betrieb zu nehmen, hinzuweisen. Diese Verständigung hat 

in deutscher Sprache sowie in jener Sprache zu erfolgen, die die Lenkerin bzw. der Lenker 

vermutlich versteht, und einen Hinweis auf die zur Durchführung des Strafverfahrens 

zuständige Behörde zu enthalten. Eine solche Sperre ist unverzüglich aufzuheben, sobald das 

gegen die Lenkerin bzw. den Lenker des Fahrzeugs einzuleitende Verfahren abgeschlossen 

und die verhängte Strafe vollzogen ist oder eine Sicherheit gemäß §§ 37 und 37a VStG 

geleistet wurde. 
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Gesetz vom 4. März 1988 über Stiftungen und Fonds (Oö. Stiftungs- und Fondsgesetz) 

 
II. Abschnitt 

Stiftungen 

§ 5 

Entscheidung über die Zulässigkeit der Stiftungserrichtung 

(1) Über die Zulässigkeit der Stiftungserrichtung entscheidet die Behörde. 

(2) Die Stiftungserrichtung ist als zulässig zu erklären, wenn 

 1. die Stiftungserklärung dem § 4 entspricht, 

 2. der Stiftungszweck gemeinnützig oder mildtätig ist und 

 3. das Stiftungsvermögen zur dauernden Erfüllung des Stiftungszweckes ausreicht. 

(3) Im Verfahren über die Zulässigkeit der Stiftungserrichtung haben bei Stiftungen unter 

Lebenden der Stifter, bei Stiftungen von Todes wegen der Testamentsvollstrecker, die Erben 

des Stifters und das Land Parteistellung. 

(4) Im Bescheid über die Zulässigkeit der Stiftungserrichtung sind der wesentliche Inhalt 

der Stiftungserklärung sowie Name (§ 7 Abs. 1 und 2) und Sitz (§ 8) der Stiftung anzuführen. 

(5) Erfüllt eine Stiftung von Todes wegen nicht die im Abs. 2 Z 3 festgelegte 

Voraussetzung für die Zulässigkeit ihrer Errichtung, so ist, wenn dem Stifterwillen nicht 

anderes entspricht, die Errichtung eines Fonds zu verfügen. 

(6) Die Stiftung erlangt Rechtspersönlichkeit mit dem Eintritt der Rechtskraft des 

Bescheides über die Zulässigkeit ihrer Errichtung. 

(7) Die Behörde hat die Stiftungserrichtung auf Kosten der Stiftung in geeigneter Form, 

jedenfalls auf der Internetseite der Behördeder Amtlichen Linzer Zeitung zu verlautbaren. Die 

Verlautbarung hat Namen, Sitz und Zweck der Stiftung zu enthalten. 

§ 9 

Stiftungssatzung 

(1) Die Stiftungssatzung hat zu enthalten: 

 1. den Namen und den Sitz der Stiftung; 

 2. Angaben über das Stammvermögen der Stiftung; 

 3. Angaben über den Zweck der Stiftung, die Verwendung der Erträgnisse des 

Stiftungsvermögens, den durch die Stiftung begünstigten Personenkreis sowie die 

Vorgangsweise bei der Zuerkennung von Stiftungsgenüssen; 

 4. die Bezeichnung der Stiftungsorgane und ihrer Aufgaben sowie die Regelung ihrer 

Bestellung und Abberufung; 

 5. die Erfordernisse gültiger Beschlüsse sowie die Regelung der Vertretung der Stiftung 

und der Form der Fertigung; 

 6. die Regelung der allfälligen Zuerkennung von Entschädigungen (§ 10 Abs. 6) an 

Stiftungsorgane; 

 7. die Regelung der Verwendung des bei einer Auflösung der Stiftung noch vorhandenen 

Stiftungsvermögens. 

(2) Die Stiftungssatzung darf die Verwaltung der Stiftung durch Organe einer Körperschaft 

öffentlichen Rechtes nur dann vorsehen, wenn hiezu die Zustimmung der obersten Organe 

dieser Körperschaft vorliegt. 
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(3) Die Stiftungssatzung bedarf der Genehmigung der Behörde. Dem 

Genehmigungsantrag ist die Stiftungssatzung in dreifacher Ausfertigung anzuschließen. Im 

Genehmigungsverfahren haben der Stifter, der Stiftungskurator und das Land, dieses jedoch 

nur im Fall des § 4 Abs. 4, Parteistellung. 

(4) Die Genehmigung einer Stiftungssatzung darf nur versagt werden, wenn sie diesem 

Gesetz nicht entspricht oder mit der Stiftungserklärung in Widerspruch steht. Ein solcher 

Widerspruch liegt bei Stiftungen von Todes wegen nicht vor, wenn die Stiftungssatzung von 

der Stiftungserklärung abweicht, sofern die Abweichungen dem vermutlichen Willen des 

Stifters entsprechen und zweckmäßig sind. 

(5) Wird einer Stiftungssatzung die Genehmigung versagt, so hat der Stiftungskurator, im 

Fall des § 6 Abs. 7 der Stifter, binnen einer von der Behörde festzusetzenden angemessenen 

Frist eine entsprechend geänderte Stiftungssatzung der Behörde zur Genehmigung 

vorzulegen. 

(6) Auf der dem Genehmigungsbescheid anzuschließenden Ausfertigung der 

Stiftungssatzung ist die erteilte Genehmigung zu beurkunden. Dies kann elektronisch erfolgen. 

(7) Mit der Genehmigung der Stiftungssatzung darf die Stiftung für die dauernde Erfüllung 

des Stiftungszweckes tätig werden. 

§ 15 

Änderung der Stiftungssatzung 

(1) Die Stiftungssatzung kann durch Beschluß der Stiftungsorgane geändert werden. Der 

Stifterwille ist dabei zu beachten. 

(2) Die Stiftungssatzung ist durch Beschluß der Stiftungsorgane zu ändern, soweit eine 

Änderung zur Verwirklichung des Stifterwillens erforderlich ist. 

(3) Die Änderung der Stiftungssatzung bedarf der Genehmigung der Behörde. § 9 Abs. 3 

zweiter Satz, 4 und 6 gilt sinngemäß. Kommen die Stiftungsorgane einer Verpflichtung zur 

Änderung der Stiftungssatzung nach Abs. 2 nicht nach, so hat die Behörde der Stiftung die 

Änderung der Stiftungssatzung aufzutragen. 

(4) Kommen die Stiftungsorgane einem Auftrag nach Abs. 3 nicht binnen acht Wochen 

nach, so hat die Behörde die Stiftungssatzung mit Bescheid entsprechend zu ändern. 

(5) Im Genehmigungsverfahren nach Abs. 3 und im Änderungsverfahren nach Abs. 4 

haben der Stifter und die Stiftung Parteistellung. 

(6) Die Behörde hat die Änderung der Stiftungssatzung auf Kosten der Stiftung in 

geeigneter Form, jedenfalls auf der Internetseite der Behördeder Amtlichen Linzer Zeitung zu 

verlautbaren, wenn die Änderung den Namen, den Sitz oder den Zweck der Stiftung betrifft. 

§ 18 

Auflösung von Stiftungen 

(1) Eine Stiftung ist auf ihren Antrag oder von Amts wegen von der Behörde aufzulösen, 

wenn: 

 1. ein Stiftungsvermögen (§ 11) nicht mehr vorhanden ist und auch keine begründete 

Aussicht auf Wiederherstellung eines ausreichenden Stiftungsvermögens besteht; 

 2. das Stiftungsvermögen zur dauernden Erfüllung des Stiftungszweckes - auch wenn die 

Stiftungssatzung geändert würde (§ 16 Abs. 3) - nicht mehr ausreicht, eine begründete 

Aussicht auf Wiederherstellung eines ausreichenden Stiftungsvermögens nicht besteht 
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und auch die Voraussetzung für eine Umwandlung der Stiftung in einen Stiftungsfonds 

(§ 17) nicht vorliegt; 

 3. der Stiftungszweck nicht mehr gemeinnützig oder mildtätig oder seine Erfüllung 

unmöglich geworden ist und auch eine Änderung der Stiftungssatzung nach § 16 Abs. 3 

nicht möglich ist. 

(2) Im Verfahren zur Auflösung einer Stiftung haben der Stifter, die Stiftung sowie jene 

Personen, denen nach der Stiftungssatzung im Falle der Auflösung der Stiftung deren 

Vermögen zufällt, Parteistellung. 

(3) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Auflösungsbescheides erlischt die 

Rechtspersönlichkeit der Stiftung. Der Auflösungsbescheid ist eine öffentliche Urkunde im 

Sinne des § 33 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955. 

(4) Die Auflösung der Stiftung ist auf Kosten der Erwerber des Stiftungsvermögens (§ 19 

Abs. 3) in geeigneter Form, jedenfalls auf der Internetseite der Behördeder Amtlichen Linzer 

Zeitung zu verlautbaren. Im Fall der Auflösung gemäß Abs. 1 Z 1 trägt die Kosten der 

Verlautbarung die Behörde. 

III. Abschnitt 

Fonds 

§ 23 

Entscheidung über die Zulässigkeit der Fondserrichtung 

(1) Über die Zulässigkeit der Fondserrichtung entscheidet die Behörde. 

(2) Die Fondserrichtung ist als zulässig zu erklären, wenn 

 1. die Fondserklärung dem § 22 entspricht, 

 2. der Fondszweck gemeinnützig oder mildtätig ist, und 

 3. das Fondsvermögen im Zeitpunkt der Fondsgründung die Erfüllung des Fondszweckes 

erwarten läßt. 

(3) Im Verfahren über die Zulässigkeit der Fondserrichtung haben bei Fonds unter 

Lebenden der Fondsgründer, bei Fonds von Todes wegen der Testamentsvollstrecker, die 

Erben des Fondsgründers und das Land Parteistellung. 

(4) Im Bescheid über die Zulässigkeit der Fondserrichtung sind der wesentliche Inhalt der 

Fondserklärung sowie Name und Sitz des Fonds (§ 25 Abs. 2) anzuführen. 

(5) Der Fonds erlangt Rechtspersönlichkeit mit dem Eintritt der Rechtskraft des 

Bescheides über die Zulässigkeit seiner Errichtung. 

(6) Die Behörde hat die Fondserrichtung auf Kosten des Fonds in geeigneter Form, 

jedenfalls auf der Internetseite der Behördeder Amtlichen Linzer Zeitung zu verlautbaren. Die 

Verlautbarung hat Namen, Sitz und Zweck des Fonds zu enthalten. 

§ 25 

Fondssatzung 

(1) Die Fondssatzung hat zu enthalten: 

 1. den Namen und den Sitz des Fonds; 

 2. Angaben über das Fondsvermögen; 

 3. Angaben über den Fondszweck, die Verwendung des Fondsvermögens, den durch den 

Fonds begünstigten Personenkreis sowie die Vorgangsweise bei der Zuerkennung von 

Fondsgenüssen; 
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 4. die Bezeichnung der Fondsorgane und ihrer Aufgaben sowie die Regelung ihrer 

Bestellung und Abberufung; 

 5. die Erfordernisse gültiger Beschlüsse sowie die Regelung der Vertretung des Fonds 

und der Form der Fertigung; 

 6. die Regelung der allfälligen Zuerkennung von Entschädigungen (§ 26) an 

Fondsorgane; 

 7. die Regelung der Verwendung des bei einer Auflösung des Fonds noch vorhandenen 

Fondsvermögens. 

(2) Für den Namen und den Sitz des Fonds gelten die §§ 7 und 8 sinngemäß. Für die 

Verwaltung des Fonds durch Organe einer Körperschaft öffentlichen Rechtes gilt § 9 Abs. 2 

sinngemäß. 

(3) Die Fondssatzung bedarf der Genehmigung der Behörde. Dem Genehmigungsantrag 

ist die Fondssatzung in dreifacher Ausfertigung anzuschließen. Im Genehmigungsverfahren 

haben der Fondsgründer, der Fondskurator und das Land, dieses jedoch nur im Fall des § 22 

Abs. 4, Parteistellung. 

(4) Die Genehmigung einer Fondssatzung darf nur versagt werden, wenn sie diesem 

Gesetz nicht entspricht oder mit der Fondserklärung in Widerspruch steht. Ein solcher 

Widerspruch liegt bei Fonds von Todes wegen nicht vor, wenn die Fondssatzung von der 

Fondserklärung abweicht, sofern die Abweichungen dem vermutlichen Willen des 

Fondsgründers entsprechen und zweckmäßig sind. 

(5) Wird einer Fondssatzung die Genehmigung versagt, so hat der Fondskurator, im Fall 

des § 6 Abs. 7 in Verbindung mit § 24 der Fondsgründer, binnen einer von der Behörde 

festzusetzenden angemessenen Frist eine entsprechend geänderte Fondssatzung der 

Behörde zur Genehmigung vorzulegen. 

(6) Auf der dem Genehmigungsbescheid anzuschließenden Ausfertigung der 

Fondssatzung ist die erteilte Genehmigung zu beurkunden. Dies kann elektronisch erfolgen. 

(7) Mit der Genehmigung der Fondssatzung darf der Fonds für den Fondszweck tätig 

werden. 
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Oö. Tanzschulgesetz 2010 

 
§ 2 

Voraussetzungen 

MitBei der Anzeige gemäß § 1 hat die bzw. der eigenberechtigte Anzeigende folgende 

Dokumente zu übermittelnbeizulegen: 

 1. den Nachweis ihrer bzw. seiner fachlichen Eignung; 

 2. sofern die bzw. der Anzeigende während der letzten fünf Jahre vor der Anzeige nicht 

durchgehend in Österreich gemeldet war, eine von der zuständigen Behörde des 

Heimat- oder Herkunftsstaates ausgestellte Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass 

die bzw. der Anzeigende die erforderliche Verlässlichkeit besitzt; werden von den 

zuständigen Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaates keine solchen 

Bescheinigungen ausgestellt, werden sie durch Bescheinigungen einer zuständigen 

Justiz- oder Verwaltungsbehörde oder gegebenenfalls eines Notars oder einer 

entsprechend bevollmächtigten Berufsorganisation des Heimat- oder Herkunftsstaates 

über die Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung - oder in den Staaten, in denen es 

keine eidesstattliche Erklärung gibt, durch eine feierliche Erklärung - ersetzt; diese 

Bescheinigungen dürfen im Zeitpunkt der Anmeldung nicht älter als drei Monate sein; 

 2. den Nachweis ihrer bzw. seiner Vertrauenswürdigkeit; 

 3. die Mitteilung eines geeigneten Standorts oder der geeigneten Räumlichkeiten, in 

denen der Unterricht erteilt werden soll. 

§ 4 

Vertrauenswürdigkeit 

(1) Personen, die wegen einer Tat vorbestraft sind, die sie aus Gewinnsucht begangen 

haben oder mit der sie die Sittlichkeit verletzt haben, sind von der Erteilung von Tanzunterricht 

jedenfalls ausgeschlossen, solang wie diese Verurteilungen in der beschränkten Auskunft 

gemäß § 6 Tilgungsgesetz 1972 ersichtlich sind. Ebenso ist die Erteilung von Unterricht zu 

untersagen, wenn gegen die bzw. den Anzeigenden Tatsachen vorliegen, welche die 

Annahme rechtfertigen, dass der Betrieb zur Förderung des verbotenen Spiels, der Hehlerei, 

der Unsittlichkeit oder der Trunksucht missbraucht werden würde. 

(2) Die Behörde ist zum Zweck der Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit zur Verarbeitung 

der Daten nach § 9 Abs. 1 Strafregistergesetz 1968 (Strafregister) mittels 

automationsunterstützter Datenverarbeitung befugt, soweit vorhanden einschließlich der 

verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-

Gesetz. Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 

Die Vertrauenswürdigkeit der bzw. des Anzeigenden ist durch Vorlage einer nicht länger 

als drei Monate alten Strafregisterbescheinigung zu belegen. Personen, die wegen einer Tat 

vorbestraft sind, die sie aus Gewinnsucht begangen haben oder mit der sie die Sittlichkeit 

verletzt haben, sind von der Erteilung von Tanzunterricht jedenfalls ausgeschlossen. Ebenso 

ist die Erteilung von Unterricht zu untersagen, wenn gegen die Bewerberin bzw. den Bewerber 

oder gegen mit ihr bzw. ihm im Familienverband lebende Familienmitglieder Tatsachen 
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vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, dass der Betrieb zur Förderung des verbotenen 

Spiels, der Hehlerei, der Unsittlichkeit oder der Trunksucht missbraucht werden würde. 
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Landesgesetz zur Förderung des Tourismus in Oberösterreich (Oö. Tourismusgesetz 

2018 - Oö. TG 2018) 

 
INHALTSVERZEICHNIS 

5. Teil 

Einräumung von Benützungsrechten; Strafbestimmungen 

§ 81 Einräumung von Benützungsrechten 

§ 81a Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

§ 82 Öffnung und Absperrung von Privatwegen und Tourismuszielen 

§ 83 Strafbestimmungen 

§ 84 Verweise 

§ 85 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen“ 

3. Teil 

Schiunterricht, Führen und Begleiten in Bergsportarten, Vermittlung von Kenntnissen 

und Fertigkeiten in einer Sportart 

§ 59 

Berechtigungsschein 

(1) Die Tätigkeiten gemäß § 58 dürfen - außer in den Fällen des Abs. 4 - erwerbsmäßig 

nur auf Grund eines entsprechenden Berechtigungsscheines ausgeübt werden. Der 

Berechtigungsschein ist auf Grund einer schriftlichen Anmeldung der Tätigkeit von der 

Bezirksverwaltungsbehörde innerhalb von acht Wochen nach Einlangen aller erforderlichen 

Nachweise gemäß § 62 Abs. 1 auszustellen, wenn der Anmelder die allgemeinen 

Voraussetzungen gemäß § 60 erfüllt und die für die angemeldete Tätigkeit erforderliche 

fachliche Befähigung gemäß § 61 besitzt. 

(2) Aus dem Berechtigungsschein muß jedenfalls der Name des Berechtigten, sein 

Hauptwohnsitz sowie die genaue Bezeichnung der Tätigkeit und der Standort, von dem aus 

die Tätigkeit ausgeübt wird, ersichtlich sein. Die näheren Bestimmungen über Form und Inhalt 

des Berechtigungsscheines sind von der Landesregierung durch Verordnung festzulegen. 

(3) Nur Personen, denen der Berechtigungsschein 

 1. für die Erteilung von Schiunterricht (§ 58 Abs. 1) ausgestellt wurde, dürfen die 

Bezeichnung „Schischule“, 

 2. für die Tätigkeit als Berg- und Schiführer (§ 58 Abs. 2) ausgestellt wurde, dürfen die 

Bezeichnung „oö. Berg- und Schiführer“, 

 3. für die Tätigkeit als Canyoningführerin bzw. Canyoningführer (§ 58 Abs. 2a) ausgestellt 

wurde, dürfen die Bezeichnung „Canyoningführerin“ bzw. „Canyoningführer“, 

 4. für die Tätigkeit als Wander- und Schneeschuhführerin bzw. Wander- und 

Schneeschuhführer (§ 58 Abs. 2b) ausgestellt wurde, dürfen die Bezeichnung 

„Wander- und Schneeschuhführerin“ bzw. „Wander- und Schneeschuhführer“, 

 5. für die Tätigkeit als Sportkletterführerin bzw. Sportkletterführer (§ 58 Abs. 2c) 

ausgestellt wurde, dürfen die Bezeichnung „Sportkletterführerin“ bzw. 

„Sportkletterführer“, 
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 6. für die Erteilung von Sportunterricht in einer bestimmten Sportart (§ 58 Abs. 3) 

ausgestellt wurde, dürfen die Bezeichnung „oö. Sportlehrer“ oder „Schule“ unter 

Beifügung der jeweiligen Sportart  

führen. 

(3a) Für die Führung der im Abs. 3 genannten Bezeichnungen durch Personen, denen 

keiner der genannten Berechtigungsscheine ausgestellt wurde, gelten § 12, § 16 Abs. 1 und 

§ 22 Abs. 5 Oö. Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz (Oö. BAG).  

(4) Ein Berechtigungsschein ist nicht erforderlich für 

 1. Entfallen; 

 2. Tätigkeiten gemäß § 58, die im Rahmen der satzungsmäßigen Tätigkeit von 

inländischen und ausländischen Sport- oder Alpinvereinen ausgeübt werden, sofern 

 a) diese Tätigkeiten nur gegenüber Mitgliedern des jeweiligen Vereins von 

Vereinsmitgliedern erbracht werden, 

 b) weder den Mitgliedern noch dem betreffenden Verein ein dem Aufwand 

übersteigendes Entgelt zukommt und 

 c) deren Ausübung ein im Vergleich zur sonstigen Vereinstätigkeit übliches Ausmaß 

nicht übersteigt; 

 3. Tätigkeiten, die dem Oö. Tanzschulgesetz unterliegen; 

 4. die Tätigkeit des Wanderführens (§ 58 Abs. 2 Z 2), sofern diese Tätigkeit im Auftrag 

einer Gemeinde, eines Tourismusverbandes oder einer 

Tourismusverbändegemeinschaft ausgeübt wird. 

(5) Eine Tätigkeit wird erwerbsmäßig ausgeübt, wenn sie auf eigene Rechnung und Gefahr 

und in der Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu 

erzielen, gleichgültig für welche Zwecke dieser bestimmt ist. 

§ 62 

Verfahren 

(1) Wer eine Tätigkeit gemäß § 58 erwerbsmäßig ausüben will, hat diese Tätigkeit vor ihrer 

Aufnahme bei der Bezirksverwaltungsbehörde schriftlich anzumelden. Die Anmeldung hat die 

genaue Bezeichnung der beabsichtigten Tätigkeit und den für die Ausübung der Tätigkeit 

vorgesehenen Standort zu enthalten. 

Die Anmeldung hat die genaue Bezeichnung der beabsichtigten Tätigkeit, den für die 

Ausübung der Tätigkeit vorgesehenen Standort und unter Berücksichtigung des § 81a 

folgende Unterlagen zu enthalten:Anzuschließen sind: 

 1. ein Nachweis über Vor- und Familienname der Anmelderin bzw. des Anmelders, über 

ihren bzw. seinen Hauptwohnsitz und ihr bzw. sein Alter von der zuständigen Behörde 

des Heimat- oder Herkunftsstaates; die Bescheinigung über den Hauptwohnsitz darf 

zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht älter als drei Monate sein; 

 1. Urkunden, die dem Nachweis über Vor- und Familiennamen des Anmelders, über 

seinen Hauptwohnsitz und sein Alter dienen; die Bescheinigung über den 

Hauptwohnsitz darf zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht älter als drei Monate sein; 

 2. sofern die Anmelderin bzw. der Anmelder während der letzten fünf Jahre vor der 

Anmeldung nicht durchgehend in Österreich gemeldet war, eine 

Strafregisterbescheinigung bzw. eine von der zuständigen Behörde des Heimat- oder 
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Herkunftsstaates ausgestellte Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß die Bewerberin 

bzw. der Bewerber die erforderliche Verläßlichkeit besitzt; werden von den zuständigen 

Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaates keine solchen Bescheinigungen 

ausgestellt, werden sie durch Bescheinigungen einer zuständigen Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde oder gegebenenfalls eines Notars oder einer entsprechend 

bevollmächtigten Berufsorganisation des Heimat- oder Herkunftsstaates über die 

Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung - oder in den Staaten, in denen es keine 

eidesstattliche Erklärung gibt, durch eine feierliche Erklärung - ersetzt; diese 

Bescheinigungen dürfen im Zeitpunkt der Anmeldung nicht älter als drei Monate sein; 

 3. ein ärztliches Zeugnis über gesundheitliche Eignung für die jeweilige Tätigkeit, das im 

Zeitpunkt der Anmeldung nicht älter als drei Monate sein darf; 

 4. die Bescheinigung eines für den Abschluß von Haftpflichtversicherungen in einem 

Staat, dessen Angehörigen Österreich auf Grund von Staatsverträgen im Rahmen der 

europäischen Integration dieselben Rechte zu gewähren hat wie Inländern 

zugelassenen Versicherers; 

 5. ein Nachweis der entsprechenden Ausbildung oder sonstigen Befähigung. 

 5. Kopien der entsprechenden Ausbildungsnachweise oder sonstigen 

Befähigungsnachweise. 

(2) Die Behörde hat der Antragstellerin oder dem Antragsteller binnen eines Monats den 

Empfang der Antragsunterlagen zu bestätigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche 

Unterlagen zur Bearbeitung des Antrags fehlen. Binnen vier Monaten ab Einlangen der 

vollständigen Unterlagen hat die Behörde den Bescheid nach § 61 Abs. 3 zu erlassen. 

§ 66 

Oö. Schilehrerverband 

(1) Alle Personen, denen ein Berechtigungsschein für die erwerbsmäßige Erteilung von 

Schiunterricht ausgestellt wurde, und die an einer Schischule in Oberösterreich tätigen 

Lehrkräfte bilden den Oö. Schilehrerverband, sofern sie ihre Tätigkeit nicht bloß 

vorübergehend, sondern auf unbestimmte Zeit in Oberösterreich ausüben. Er ist eine 

Körperschaft öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit und zur Führung des 

Landeswappens befugt. 

(2) Folgende Personen können mit ihrer Zustimmung als Mitglied in den Oö. 

Schilehrerverband aufgenommen werden: 

 1. Personen, denen ein Berechtigungsschein für die erwerbsmäßige Erteilung von 

Schiunterricht ausgestellt wurde, und die an einer Schischule in Oberösterreich tätigen 

Lehrkräfte, sofern sie ihre Tätigkeit bloß vorübergehend in Oberösterreich ausüben; 

 2. Personen, die sich in einer Ausbildung zur Schilehrerin bzw. zum Schilehrer befinden 

oder diese Ausbildung erfolgreich absolviert haben, aber nicht an einer Schischule in 

Oberösterreich tätig sind. Besondere Förderer des Schilehrerwesens in Oberösterreich 

können mit ihrer Zustimmung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

(3) Dem Oö. Schilehrerverband obliegen im eigenen Wirkungsbereich die Wahrnehmung 

der Interessen seiner Mitglieder in allen berufsspezifischen Angelegenheiten, die Festsetzung 

der Mitgliedsbeiträge und die Erstattung von gutachterlichen Stellungnahmen gemäß § 61 

Abs. 7. 
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(4) Im übertragenen Wirkungsbereich und nach den Weisungen der Landesregierung 

obliegt dem Oö. Schilehrerverband 

 1. die Durchführung von Ausbildungslehrgängen, die Kenntnisse in Langlauf und 

Snowboard in dem Umfang vermitteln, der auf Grund der Erfahrungen der 

Wissenschaft nötig ist, um Langlauf- und Snowboardunterricht erteilen zu können 

(Ausbildung zum Langlauflehrer-Anwärter und zum Snowboardlehrer-Anwärter) und 

die Abhaltung der entsprechenden Prüfungen; die jeweiligen Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der 

Landesregierung, die  nur versagt werden darf, wenn auf Grund der darin 

vorgesehenen Ausbildungsinhalte nicht erwartet werden kann, daß die Absolventen 

dieser Ausbildung die nötigen Kenntnisse für die Erteilung von Langlauf- und 

Snowboardunterricht aufweisen; nach ihrer Genehmigung sind sie in geeigneter Form, 

jedenfalls im Internet,der Amtlichen Linzer Zeitung zu veröffentlichen; 

 2. je nach Bedarf die Durchführung von Ausbildungslehrgängen zur Erlangung der 

fachlichen Befähigung gemäß § 61 Abs. 1 Z 1 lit. a oder von Ausbildungslehrgängen 

zur Vermittlung der für die Erteilung von Schiunterricht erforderlichen Kenntnisse in 

Teilbereichen des alpinen Schilaufs, in Carving und Gleiten auf Schnee sowie in den 

Sonderformen des Schilaufs und die Abhaltung der entsprechenden Prüfungen; die 

jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sind der Landesregierung zur 

Kenntnis zu bringen; 

 3. die Durchführung von Fortbildungskursen; 

 4. bei Bedarf die Erlassung von Richtlinien über die Beschäftigung von Schilehrern, die 

nicht die Befähigung gemäß § 61 Abs. 1 Z 1 oder eine gleichwertige Befähigung 

aufweisen. 

(5) Der Oö. Schilehrerverband hat sich eine Satzung zu geben, die zu ihrer Wirksamkeit 

der Genehmigung der Landesregierung bedarf. Die Genehmigung darf nur versagt werden, 

wenn die Satzungen gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen oder die ordnungsgemäße 

Besorgung der Verbandsgeschäfte nicht gewährleistet ist. In der Satzung sind jedenfalls als 

Organe vorzusehen: 

 1. der Obmann, 

 2. der Vorstand und 

 3. die Vollversammlung aller Mitglieder. 

(6) Der Oö. Schilehrerverband unterliegt der Aufsicht der Landesregierung. Sie hat die 

Aufsicht dahin auszuüben, daß der Verband bei der Besorgung der ihm zukommenden 

Aufgaben Gesetze, Verordnungen oder die jeweilige Satzung nicht verletzt und ihren 

Wirkungsbereich nicht überschreitet. Die Landesregierung hat Beschlüsse und Verfügungen 

der Organe, die gegen Gesetze, Verordnungen oder die Satzung verstoßen, aufzuheben. Das 

Ergebnis durchgeführter Wahlen ist der Landesregierung unverzüglich mitzuteilen. Wird eine 

Rechtswidrigkeit erwiesen, die auf das Wahlergebnis von Einfluß war, hat die Landesregierung 

die Wahl als ungültig zu erklären. 
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4. Teil 

Camping 

§ 72 

Bewilligung von Campingplätzen; Verfahren 

(1) Campingplätze dürfen nur mit Bewilligung der Behörde errichtet und betrieben werden. 

(2) Mit dem Antrag auf Erteilung der Bewilligung sind folgende Dokumente zu übermitteln: 

 1. der Nachweis der Verfügungsberechtigung über die für den Campingplatz vorgesehene 

Grundfläche, sofern sie nicht im Eigentum der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 

steht; 

 2. die zur Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Pläne, Darstellungen und 

Beschreibungen. 

(2) Dem Antrag auf Erteilung der Bewilligung sind anzuschließen: 

 1. ein Grundbuchsauszug, der dem Grundbuchsstand zur Zeit der Einbringung des 

Antrags entsprechen muss; eine Vorlage ist nicht erforderlich, wenn die Behörde selbst 

eine Abfrage des Grundbuchs durchführen kann; 

 2. der Nachweis der Verfügungsberechtigung über die für den Campingplatz vorgesehene 

Grundfläche, sofern sie nicht im Eigentum der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 

steht; 

 3. ein Verzeichnis der Eigentümerinnen bzw. Eigentümer jener Grundstücke, deren 

Grundstücksgrenze vom Campingplatz höchstens 25 Meter entfernt ist (Nachbarn); 

 4. die zur Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Pläne, Darstellungen und 

Beschreibungen. 

(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben nach Lage, Gestaltung und 

Einrichtung den §§ 70 und 71 und den auf Grund dieser Bestimmung erlassenen 

Verordnungen entspricht. 

(4) In der Bewilligung ist die Anzahl der Standplätze festzulegen. 

(5) Die Bewilligung kann unter Bedingungen oder mit Auflagen erteilt werden, wenn dies 

zur Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 3 erforderlich ist. Insbesondere kann bestimmt 

werden, dass der Campingplatz nur während bestimmter Zeiten (saisonal) betrieben werden 

darf oder dass Dauercamping nur auf bestimmten Standplätzen zulässig ist. Als 

Dauercamping gilt die Aufstellung von Fahrzeugen nach § 70 Abs. 2 Z 2 für einen zwei Monate 

übersteigenden Zeitraum. 

(6) Nachbarn kommt zur Wahrung der im § 70 Abs. 4 Z 2 geschützten 

Nachbarschaftsinteressen im Bewilligungsverfahren Parteistellung zu. Die Gemeinde ist im 

Bewilligungsverfahren als Beteiligte zu hören. 

(7) Änderungen des Campingplatzes sowie Änderungen von Anlagen und Einrichtungen 

gemäß § 71 Abs. 2 bedürfen einer Bewilligung, sofern im Abs. 8 nichts anderes bestimmt ist. 

Abs. 1 bis 6 sind sinngemäß anzuwenden. 

(8) Änderungen, die keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit, Gesundheit oder 

Hygiene der Benutzerinnen bzw. Benutzer erwarten lassen, bedürfen keiner Bewilligung. Sie 

sind unter Anschluss der geänderten Pläne, Darstellungen und Beschreibungen vor ihrer 

Durchführung der Behörde anzuzeigen. Wird innerhalb von vier Wochen die Ausführung des 
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Vorhabens nicht untersagt oder teilt die Behörde schon vorher schriftlich mit, dass eine 

Untersagung der Ausführung nicht beabsichtigt ist, darf mit der Ausführung begonnen werden. 

§ 79 

Kontrolle der Einhaltung 

(1) Die Kontrolle der Einhaltung des § 76 fällt - ungeachtet des § 80 - in die Zuständigkeit 

der Gemeinde; die Gemeinde kann mit der Kontrolle der Einhaltung des § 76 

 1. Mitglieder eines in der Gemeinde eingerichteten Gemeindewachkörpers oder bereits 

bestellte Aufsichtsorgane betrauen oder 

 2. besondere Aufsichtsorgane bestellen. Die Bestellung kann befristet erfolgen. 

(2) Für die Bestellung der Aufsichtsorgane, das Ende der Bestellung, deren 

Dienstabzeichen und Dienstausweis sowie dem Schutz dieser gelten die §§ 5b bis 5d und § 6 

Abs. 3 Oö. Parkgebühren- und StraßenaufsichtsorganegesetzOö. Parkgebührengesetz 

sinngemäß. 

(3) Aufsichtsorgane haben die Befugnis zur Mitwirkung an der Vollziehung des § 76 durch 

 1. Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 

 2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 

erforderlich sind, insbesondere die Anhaltung von Personen zum Zweck der 

Feststellung ihrer Identität und Erstattung von Anzeigen. 

(4) Aufsichtsorgane haben nach Maßgabe des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 zusätzlich 

folgende Befugnisse: 

 1. Aussprechen von Ermahnungen unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit des Verhaltens 

gemäß § 50 Abs. 5a VStG; 

 2. Ausstellung von Organstrafverfügungen gemäß § 50 VStG nach Ermächtigung durch 

die Verwaltungsstrafbehörde. 

Als gelinderes Mittel kommt jeweils die Wegweisung der Person vom Ort der Übertretung in 

Betracht. 

(5) Die Aufsichtsorgane sind bei der Durchführung der Kontrolle gemäß Abs. 1 an die 

Weisungen der zuständigen Gemeindeorgane gebunden. Sie haben alle in Ausübung ihres 

Amtes gemachten Wahrnehmungen, die ein behördliches Tätigwerden erfordern, der 

zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen, unterliegen im Übrigen aber der 

Amtsverschwiegenheit nach Art. 20 Abs. 3 B-VG und sind in Ausübung ihres Dienstes Beamte 

im Sinn des § 74 StGB. 

(6) Bei der Durchführung der Kontrolle gemäß Abs. 1 haben die Aufsichtsorgane so 

vorzugehen, dass damit eine möglichst geringe Beeinträchtigung verbunden ist und jedes 

unnötige Aufsehen tunlichst vermieden wird. 

 

5. Teil 

Einräumung von Benützungsrechten; Strafbestimmungen 

§ 81  

Einräumung von Benützungsrechten 

(1) Zur Schaffung oder Erhaltung von Einrichtungen, die vorwiegend dem Tourismus 

dienen, wie Bergbahnen, Schutzhütten oder sonstige Touristenunterkünfte in den Bergen, 

Schipisten, Langlaufloipen, Sprungschanzen, Weganlagen, Wegweiser, Markierungszeichen 
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und Badeanlagen, kann die Landesregierung nach Anhörung der Gemeinde, der LTO und der 

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich bzw. der Wirtschaftskammer Oberösterreich 

zugunsten eines Tourismusverbands (Berechtigter) auf dessen Antrag Benützungsrechte 

(Dienstbarkeiten) an fremden Liegenschaften einräumen, soweit nicht überwiegende 

öffentliche Interessen entgegenstehen und in der Wirtschaft des Betriebs, in dessen Rahmen 

die Liegenschaft benutzt wird, nicht unbillige Erschwernisse entstehen. 

(2) Durch die Einräumung dieser Benützungsrechte darf die bzw. der Belastete in einer 

Bauführung oder in der Ausübung von Bergbauberechtigungen und anderen Berechtigungen 

zum Aufsuchen und Gewinnen von mineralischen Rohstoffen nicht behindert werden. Erfordert 

eine Bauführung oder die Ausübung von Bergbauberechtigungen und anderen 

Berechtigungen zum Aufsuchen und Gewinnen von mineralischen Stoffen die Entfernung oder 

Änderung von Einrichtungen der bzw. des Berechtigten, so hat die bzw. der Belastete die bzw. 

den Berechtigten spätestens vier Wochen vor Beginn der Arbeiten zu verständigen, worauf 

dieser rechtzeitig die erforderlichen Vorkehrungen, gegebenenfalls auch die Entfernung oder 

Verlegung der Einrichtungen auf eigene Kosten durchzuführen hat. 

(3) Im Übrigen sind für das Verfahren, die Entschädigung, die Auflösung und den 

Ausschluss der aufschiebenden Wirkung die Bestimmungen der §§ 36 bis 38a 

Oö. Straßengesetz 1991 sinngemäß anzuwenden. 

§ 81a 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

(1) Die Behörde ist zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach 

diesem Landesgesetz zur Abfrage folgender Register mittels automationsunterstützter 

Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung befugt: 

 1. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht und Wohnsitz, 

 2. Insolvenzdatei: Familienname, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer 

über Insolvenzverfahren, 

 3. Strafregister: Daten über nicht getilgte strafgerichtliche Verurteilungen, die keiner 

Auskunftsbeschränkung unterliegen, nach § 9 Abs. 1 Strafregistergesetz 1968, 

 4. Grundbuch für Verfahren nach § 72: Familienname, Vorname und Geburtsdatum von 

Eigentümerin bzw. Eigentümer, Grundstücksnummer, Grundbuchs- und Einlagezahl 

des Campingplatzes sowie jener Grundstücke, deren Grundstücksgrenze vom 

Campingplatz höchstens 25 Meter entfernt ist (Nachbarn), 

soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(2) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 
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Gesetz vom 10. Juli 1980 über die Bekämpfung von Waldbränden 

(Oö. Waldbrandbekämpfungsgesetz) 

 
§ 2 

Verhalten bei einem Waldbrand 

(1) Wer einen Waldbrand wahrnimmt, ist verpflichtet, ihn nach Kräften zu löschen und den 

Abschluß der Löschmaßnahmen dem nächsten Gemeindeamt anzuzeigen. Ist das Löschen 

des Waldbrandes aber nicht möglich oder nicht zumutbar, so ist der Brand sofort der nächsten 

Brandmeldestelle und dem betroffenen Waldeigentümer (Nutzungsberechtigten) oder einem 

seiner zugehörigen Forstorgane (§ 104 Forstgesetz 1975) oder einem seiner zugehörigen 

Forstschutzorgane (§ 110 Forstgesetz 1975) oder der nächsten Polizeidienststelle oder dem 

nächsten Gemeindeamt zu melden. 

(2) Personen, die mit den örtlichen Verhältnissen nicht vertraut sind, haben zumindest 

örtlich vertraute Personen in der näheren Umgebung zu verständigen, die ihrerseits 

verpflichtet sind, die Meldung an die im Abs. 1 genannten Stellen bzw. Personen 

weiterzugeben. 

(3) Jedermann ist verpflichtet, in der ihm zumutbaren Weise an der Weiterleitung einer 

Meldung nach Abs. 1 und 2 mitzuwirken und zu diesem Zwecke erforderlichenfalls auch ihm 

zur Verfügung stehende Fahrzeuge und Nachrichtenübermittlungsanlagen einzusetzen. 

(4) Jene Stelle oder Person, der ein Waldbrand gemeldet wurde (Abs. 1 zweiter Satz), hat 

sofort die zuständige Feuerwehr sowie die örtlich zuständige Gemeinde zu verständigen. Die 

Gemeinde hat den betroffenen Waldeigentümer (Nutzungsberechtigten) oder einen seiner 

zugehörigen Forstorgane (§ 104 Forstgesetz 1975) oder einen seiner zugehörigen 

Forstschutzorgane (§ 110 Forstgesetz 1975) oder dessen zur Besorgung der Forstwirtschaft 

Beauftragten sowie die Bezirksverwaltungsbehörde sofort zu verständigen. Zu diesem Zweck 

kann eine automationsunterstützte Datenverarbeitung folgender Register, soweit vorhanden 

einschließlich der bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-

Gesetz, auch im Weg der jeweiligen Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- 

und Systemverbund nach § 1 Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des 

Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen: 

 1. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum und Wohnsitz; 

 2. Grundbuch: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl; 

 3. Digitale Katastralmappe und Grundstücksverzeichnisse: Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl. 

(4) Jene Stellen oder Person, der ein Waldbrand gemeldet wurde (Abs. 1 zweiter Satz), 

hat sofort die zuständige Feuerwehr sowie die örtlich zuständige Gemeinde zu verständigen. 

Die Gemeinde hat den betroffenen Waldeigentümer (Nutzungsberechtigten) oder einen seiner 

zugehörigen Forstorgane (§ 104 Forstgesetz 1975) oder einen seiner zugehörigen 

Forstschutzorgane (§ 110 Forstgesetz 1975) oder dessen zur Besorgung der Forstwirtschaft 

Beauftragten sowie die Bezirksverwaltungsbehörde sofort zu verständigen. 

(5) Betroffene Waldeigentümer (Nutzungsberechtigte) sind ebenso wie das zugehörige 

Forstpersonal (§§ 104 und 110 Forstgesetz 1975) oder die zugehörigen Forstarbeiter (§ 1 
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Abs. 2 Landarbeitsgesetz) im Rahmen ihrer personellen und sachlichen Möglichkeiten 

unbeschadet einer allenfalls bestehenden Verpflichtung gemäß Abs. 4 verpflichtet, sofort die 

Brandbekämpfung einzuleiten und nach den Anweisungen des Einsatzleiters (§ 4) im 

erforderlichen und zumutbaren Ausmaß mitzuwirken. 

  



  Seite 74 

Gesetz vom 3. April 1978 über die Teilung von Waldgrundstücken 

(Oö. Waldteilungsgesetz) 

 
§ 3 

(1) Zur Einbringung eines Antrages gemäß § 2 Abs. 1 sind berechtigt: 

 a) der Waldeigentümer, 

 b) die zur Wahrnehmung der öffentlichen Interessen im Sinne des § 2 Abs. 2 bzw. 3 

Zuständigen, 

 c) in den Fällen von Waldteilungen für Eisenbahnzwecke die Inhaber von Konzessionen 

gemäß § 17 des Eisenbahngesetzes, BGBl. Nr. 60/1957, 

 d) in den Fällen von Waldteilungen aus Anlaß der Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, 

Fortleitung, Verteilung und Speicherung von Energie die Unternehmungen, die solche 

Anlagen betreiben, soweit zu ihren Gunsten enteignet werden kann oder 

Leitungsrechte begründet werden können sowie 

 e) wer sonst unter Berufung auf das Vorliegen von öffentlichen Interessen (§ 2 Abs. 2 bzw. 

3) Maßnahmen beabsichtigt, zu deren Verwirklichung die Waldteilung notwendig ist. 

(2) Der Antrag auf Erteilung einer Waldteilungsbewilligung hat auch Angaben darüber zu 

enthalten, welche öffentlichen Interessen im Sinne des § 2 Abs. 2 bzw. 3 in Betracht kommen 

und die Maßnahme konkret anzuführen, zu deren Verwirklichung die Waldteilung notwendig 

ist. 

(3) Dem Antrag ist ein Plan im Sinn des Liegenschaftsteilungsgesetzes oder eine 

zeichnerische Darstellung, deren Maßstab nicht kleiner als der Katastermaßstab sein darf. 

Weiters sind im Antrag dinglich Berechtigte und Pächter der zu teilenden Liegenschaft 

anzuführen. 

(4) Anträge, Pläne, Beschreibungen und Unterlagen gemäß Abs. 1 und 3 können der 

Behörde entweder physisch (in Papier) oder elektronisch übermittelt werden. Je nach dem gilt: 

 1. Im Fall einer physischen Einbringung kann die Behörde je nach Erforderlichkeit 

innerhalb von zwei Wochen auch die Vorlage weiterer Ausfertigungen oder, sofern 

technisch möglich, auch die Übermittlung einer elektronischen Ausfertigung verlangen. 

 2. Im Fall der elektronischen Einbringung ist der jeweiligen Behörde von der anzeigenden 

Person mit dem Antrag mitzuteilen, ob sie im Teilnehmerverzeichnis registriert ist und 

an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis oder am elektronischen 

Rechtsverkehr teilnimmt; erfolgt eine solche Mitteilung nicht, kann die Behörde je nach 

Erforderlichkeit innerhalb von zwei Wochen auch die Vorlage weiterer physischer 

Ausfertigungen verlangen; dasselbe gilt sinngemäß, wenn sich trotz ursprünglich 

gegenteiliger Mitteilung erst während des Verfahrens herausstellt, dass die anzeigende 

Person an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis nicht teilnimmt. 

(5) Mit einer elektronischen Anzeige gemäß Abs. 4 Z 2 vorgelegte Beilagen, die keine 

inhaltliche Einheit bilden, sind als getrennte Anhänge zu übermitteln. Beilagen sind mit einer 

Bezeichnung zu versehen, die ihren Inhalt zum Ausdruck bringt. Antrag und Beilagen dürfen 

nur dann in gescannter Form eingebracht werden, wenn diese nicht in originär elektronischer 

Form zur Verfügung stehen. 
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(3) Dem Antrag ist ein Grundbuchsauszug, der nicht älter als drei Monate sein darf, und 

ein Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis über die Liegenschaft anzuschließen. Dem 

Antrag ist ferner ein Plan im Sinne des Liegenschaftsteilungsgesetzes oder eine zeichnerische 

Darstellung in dreifacher Ausfertigung anzuschließen, deren Maßstab nicht kleiner als der 

Katastermaßstab sein darf. Weiters sind im Antrag dinglich Berechtigte und Pächter der zu 

teilenden Liegenschaft anzuführen. 

§ 3a 

(1) Die Behörde ist zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach 

diesem Landesgesetz, insbesondere zur Beurteilung des Antrags und zum Erheben der 

Grundstücke und der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und anders 

dinglich oder obligatorisch berechtigter Personen mit Ausnahme der 

Hypothekargläubigerinnen und Hypothekargläubiger, zur Abfrage folgender Register mittels 

automationsunterstützter Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung befugt: 

 1. Zentrales Personenstandsregister: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit und Zeitpunkt des Todes 

natürlicher Personen, 

 2. Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz, 

 3. Insolvenzdatei: Familienname, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer 

über Insolvenzverfahren, 

 4. Grundbuch: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 5. Digitale Katastralmappe und Grundstücksverzeichnisse: Grundstücksnummer, 

Grundbuchs- und Einlagezahl, 

 6. Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister: die in der Anlage des Bundesgesetzes über 

das Gebäude- und Wohnungsregister, BGBl. I Nr. 9/2004, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2018, angeführten Merkmale ausgenommen lit. F, 

 7. Digitale Bodenschätzungskarte: Schätzungskartenlayer und Schätzungsreinbücher, 

 8. Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister, Ergänzungsregister und 

Unternehmensregister: die Stammdaten, Kennziffern und Identifikationsmerkmale 

sowie die vertretungs- und zeichnungsbefugten Personen, 

soweit vorhanden jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten 

bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK) nach § 9 E-Government-Gesetz. 

(2) Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen 

Schnittstellen der registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 

Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen. 


